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Aufgrund des Art. 6 des Finanzaus-
gleichsänderungsgesetzes vom 18. De-
zember 2006 (GVBl. I S. 736) wird nach-
stehend der Wortlaut des Finanzaus-
gleichsgesetzes vom 20. Dezember 1977
(GVBl. I S. 481) in der vom 1. Januar 2007
an geltenden Fassung bekannt gemacht.
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ERSTER ABSCHNITT

Allgemeine Vorschriften

§ 1

Finanzleistungen an Gemeinden und
Gemeindeverbände

(1) Den Gemeinden und Gemeindever-
bänden werden im Wege des Lasten- und
Finanzausgleichs die Geldmittel zur Ver-
fügung gestellt, die erforderlich sind, um
ihre eigenen und die ihnen übertragenen
Aufgaben durchzuführen.

(2) Den Gemeinden und Gemeindever-
bänden wird ein Anteil am Steuerauf-
kommen des Landes zugewiesen (Steuer-
verbund). Das Nähere regelt dieses Ge-
setz.

(3) Regelungen außerhalb des Steuer-
verbundes, nach denen aufgrund beson-
derer Gesetze oder nach Maßgabe des
jährlichen Haushaltsplans Zuwendungen
oder sonstige Finanzleistungen an Ge-
meinden und Gemeindeverbände ge-
währt werden, bleiben unberührt.

§ 2

Finanzausgleichsmasse,
Steuerverbundmasse

(1) Die Finanzausgleichsmasse eines
Ausgleichsjahres (Haushaltsjahres) be-
steht aus der Steuerverbundmasse sowie
den im Finanzausgleich aufgrund von

Gesetzen oder nach Maßgabe des jährli-
chen Haushaltsplans zu vereinnahmen-
den Beträgen.

(2) Die Steuerverbundmasse eines
Ausgleichsjahres besteht aus 23,0 vom
Hundert der dem Land verbleibenden
Einnahmen an Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Umsatzsteuer, Vermögen-
steuer, Kraftfahrzeugsteuer, Grunder-
werbsteuer und an Gewerbesteuerumla-
ge, soweit sie nach § 6 Abs. 3 des Ge-
meindefinanzreformgesetzes in der Fas-
sung vom 4. April 2001 (BGBl. I S. 483),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
26. April 2006 (BGBl. I S. 1090), erhoben
wird. Das sich gegenüber dem Vervielfäl-
tiger der Länder Brandenburg, Mecklen-
burg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-An-
halt und Thüringen ergebende Mehrauf-
kommen an Gewerbesteuerumlage bleibt
unberücksichtigt.

(3) Verbleibende Einnahmen im Sinne
des Abs. 2 sind die Beträge, die das Land
nach Abzug gesetzlicher Anteile des Bun-
des, der Gemeinden und Gemeindever-
bände sowie sonstiger Dritter unter
Berücksichtigung des Länderfinanzaus-
gleichs vereinnahmt. Als gesetzliche An-
teile im Sinne von Satz 1 gelten auch Leis-
tungen aufgrund von Verwaltungsverein-
barungen, die die Verteilung der Steuern
nach Art. 106 Abs. 3 und 4 Grundgesetz
ergänzen, sowie die Beträge, die den
Landkreisen und kreisfreien Städten aus
dem Grunderwerbsteueraufkommen nach
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Inkrafttreten § 50



dem Hessischen Grunderwerbsteuerzu-
weisungsgesetz und die den Gemeinden
aus den Einnahmen an der Umsatzsteuer
nach § 46a zuzuweisen sind.

(4) Die Steuerverbundmasse wird für
das Haushaltsjahr nach den Ansätzen be-
rechnet, die im Haushaltsplan für die je-
weilige Steuerart und die abzusetzenden
Anteile ausgebracht sind. Mehr- oder
Minderbeträge, die sich nach Ablauf des
Haushaltsjahres nach dem tatsächlichen
Steueraufkommen und den tatsächlichen
Anteilen Dritter gegenüber der Steuerver-
bundmasse ergeben, werden spätestens
im zweiten auf das Ausgleichsjahr folgen-
den Haushaltsjahr in die Berechnung der
Steuerverbundmasse einbezogen.

§ 3

Verwendung der Finanzausgleichsmasse

(1) Der Finanzausgleich wird im Aus-
gleichsjahr auf der Grundlage der nach 
§ 2 berechneten Finanzausgleichsmasse
durchgeführt. Die Finanzausgleichsmasse
wird für

1. Allgemeine Finanzzuweisungen,

2. Besondere Finanzzuweisungen und für

3. Ausgaben zur Finanzierung von Inves-
titionen

verwendet.

(2) Die Höhe der Ausgabenansätze im
Finanzausgleich wird im Landeshaushalt
festgelegt, soweit sich aus diesem Gesetz
nichts anderes ergibt.

§ 4

Abrechnung über den Finanzausgleich

Über den Finanzausgleich ist jährlich
gesondert abzurechnen. Werden am
Schluss des Haushaltsjahres Verrechnun-
gen notwendig, sind sie über den Landes-
ausgleichsstock (§ 28) durchzuführen.

ZWEITER ABSCHNITT

Allgemeine Finanzzuweisungen

I.

Allgemeines

§ 5

Allgemeine Finanzzuweisungen

(1) Die kreisangehörigen Gemeinden,
die kreisfreien Städte, die Landkreise und
der Landeswohlfahrtsverband Hessen er-
halten Allgemeine Finanzzuweisungen,
die ihre Finanzkraft stärken sollen. Soweit
sie als Schlüsselzuweisungen gewährt
werden, sollen sie auch Unterschiede in
der Finanzkraft zwischen den einzelnen
Empfängern verringern.

(2) Mit den Allgemeinen Finanzzuwei-
sungen sind alle Lasten abgegolten, so-
weit nichts anderes bestimmt ist.

§ 6

Gesamtschlüsselmasse

Für Schlüsselzuweisungen an kreisan-
gehörige Gemeinden, kreisfreie Städte
und Landkreise ist eine Gesamtschlüssel-
masse zu veranschlagen. Sie ergibt sich,
indem die Beträge von der Finanzaus-
gleichsmasse abgezogen werden, die für
die Allgemeine Finanzzuweisung an den
Landeswohlfahrtsverband Hessen, für Be-
sondere Finanzzuweisungen und für Aus-
gaben zur Finanzierung von Investitionen
veranschlagt sind.

§ 7

Verwendung der Gesamtschlüsselmasse

Von der Gesamtschlüsselmasse wer-
den verwendet:

1. für Schlüsselzuweisungen an kreisan-
gehörige Gemeinden (Gemeinde-
schlüsselmasse) 45,7 vom Hundert;

2. für Schlüsselzuweisungen an kreisfreie
Städte (Schlüsselmasse der kreisfreien
Städte) 20,1 vom Hundert;

3. für Schlüsselzuweisungen an Land-
kreise (Landkreisschlüsselmasse) 34,2
vom Hundert.

II.

Schlüsselzuweisungen an
kreisangehörige Gemeinden

§ 8

Allgemeine Grundsätze

(1) Kreisangehörige Gemeinden erhal-
ten jährliche Schlüsselzuweisungen. Die
Höhe bemisst sich für die einzelne Ge-
meinde im Verhältnis zu anderen Ge-
meinden nach ihrer Steuerkraft und ihrer
auf den Einwohner bezogenen durch-
schnittlichen Aufgabenbelastung; beson-
dere zentralörtliche Funktionen werden
berücksichtigt.

(2) Die Schlüsselzuweisung wird aus
einer Bedarfsmesszahl (§ 9) und einer
Steuerkraftmesszahl (§ 12) ermittelt.

§ 9

Bedarfsmesszahl

(1) Die Bedarfsmesszahl einer kreisan-
gehörigen Gemeinde wird berechnet, in-
dem der Gesamtansatz (Abs. 2) mit dem
Grundbetrag (Abs. 4) vervielfacht wird.

(2) Der Gesamtansatz wird aus dem
Hauptansatz und den Ergänzungsansät-
zen gebildet.

(3) Das Nähere über die Ermittlung
des Hauptansatzes nach § 10 und der Er-
gänzungsansätze nach § 11 regeln die
Ausführungsbestimmungen.

(4) Der Grundbetrag ist in Euro mit
zwei Komma-Stellen so festzusetzen, dass
die Schlüsselmasse möglichst aufge-
braucht wird. Ein verbleibender Spitzen-
betrag ist gemäß § 4 dem Landesaus-
gleichsstock zuzuführen.
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§ 10

Hauptansatz

(1) Der Hauptansatz einer Gemeinde
wird nach einem Hundertsatz für ihre
Einwohnerzahl errechnet. Die Hun-
dertsätze sind unter Berücksichtigung der
Größenklassen der Gemeinden, ihrer un-
terschiedlichen Zuständigkeiten und der
zentralörtlichen Funktionen festgelegt; sie
ergeben sich aus der Anlage 1 „Tabelle
des Hauptansatzes“.

(2) Der Hauptansatz beträgt abwei-
chend von Abs. 1 für eine Gemeinde,

1. die als Mittelzentrum festgestellt ist,
mindestens 125 vom Hundert;

2. die als Mittelzentrum mit Teilfunktion
eines Oberzentrums festgestellt ist,
mindestens 130 vom Hundert;

3. die als Oberzentrum festgestellt ist,
mindestens 140 vom Hundert.

Die zentralörtlichen Funktionen nach Satz 1
werden von der obersten Landespla-
nungsbehörde festgestellt.

(3) Ist in einer Gemeinde die für die
Berechnung des Hauptansatzes maßge-
bende Einwohnerzahl gegenüber dem
vorangegangenen Ausgleichsjahr um
nicht mehr als 10 vom Hundert unter die
nächstniedrigere Stufe der Anlage 1 „Ta-
belle des Hauptansatzes“ gesunken, so
gilt der Hauptansatz des vorangegange-
nen auch für das laufende Ausgleichsjahr;
dieser Hauptansatz gilt auch für die wei-
teren Ausgleichsjahre, wenn die Ein-
wohnerzahl einer Gemeinde unter 50 000
oder unter 7 500 sinkt.

§ 11

Ergänzungsansätze

(1) Gemeinden mit mehr als 50 000
Einwohnern erhalten einen Ergänzungs-
ansatz in Höhe von 15 vom Hundert des
nach § 10 maßgebenden Hauptansatzes. 
§ 10 Abs. 3 gilt entsprechend.

(2) Haben die zuständigen Wohnungs-
ämter der Stationierungsstreitkräfte fünf-
zig oder mehr Mitglieder dieser Streit-
kräfte einschließlich ihrer Familienan-
gehörigen erfasst, die in einer Gemeinde
wohnen, wird dieser Gemeinde ein Er-
gänzungsansatz gewährt, der der Zahl
der erfassten Personen entspricht.

(3) Ist in einer Gemeinde die für die
Berechnung des Hauptansatzes maßge-
bende Einwohnerzahl in den letzten zehn
Jahren um mehr als 10 vom Hundert ge-
stiegen, wird ihr ein Ergänzungsansatz
für Bevölkerungszuwachs gewährt. Dazu
wird der Hauptansatz um die Hälfte des
10 vom Hundert übersteigenden Hun-
dertsatzes des Bevölkerungszuwachses
erhöht.

(4) Ist eine kreisangehörige Gemeinde
Schulträger, wird ihr ein Ergänzungsan-
satz in Höhe von 15 vom Hundert der für
die Berechnung der Zuweisung nach § 22
Abs. 3 Satz 1 maßgebenden Schülerzahl

des vorangegangenen Ausgleichsjahres
gewährt.

§ 12

Steuerkraftmesszahl

(1) Die Steuerkraftmesszahl wird be-
rechnet, indem die Steuerkraftzahlen der
Grundsteuern, der Gewerbesteuer, des
Gemeindeanteils an der Einkommensteu-
er und des Gemeindeanteils an der Um-
satzsteuer für die kreisangehörige Ge-
meinde zusammengezählt werden und
die Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer-
umlage von dieser Summe abgezogen
wird.

(2) Es werden angesetzt:

1. als Steuerkraftzahl der Grundsteuer
von den land- und forstwirtschaftli-
chen Betrieben (Grundsteuer A)
Grundbeträge, die nach dem Ist-Auf-
kommen ermittelt werden, mit 220
vom Hundert;

2. als Steuerkraftzahl der Grundsteuer
von den Grundstücken (Grundsteuer
B) die Grundbeträge, die nach dem Ist-
Aufkommen ermittelt werden, mit 220
vom Hundert;

3. als Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer
die Grundbeträge, die nach dem Ist-
Aufkommen ermittelt werden, mit 310
vom Hundert;

4. als Steuerkraftzahl des Gemeindean-
teils an der Einkommensteuer der Soll-
betrag einschließlich der Ausgleichs-
leistungen an die Gemeinden für 
die Belastungen aus der Neuregelung
des Familienleistungsausgleichs nach
§ 46a mit 100 vom Hundert;

5. als Steuerkraftzahl des Gemeindean-
teils an der Umsatzsteuer der Sollbe-
trag mit 100 vom Hundert;

6. als Steuerkraftzahl der Gewerbe-
steuerumlage die Gewerbesteuerumla-
gen, die nach dem Umlagesoll ermit-
telt sind.

(3) Werden in einer Verbandssatzung
nach § 9 des Gesetzes über kommunale
Gemeinschaftsarbeit oder in einer öffent-
lich-rechtlichen Vereinbarung nach § 24
des Gesetzes über kommunale Gemein-
schaftsarbeit Bestimmungen über die
Aufteilung des Grundsteueraufkommens
oder des Gewerbesteueraufkommens ge-
troffen, so werden diese auf gemeinsa-
men Antrag der beteiligten Gemeinden
bei der Ermittlung der Steuerkraftmess-
zahl berücksichtigt, wenn sie mindestens
für die Dauer von fünf Jahren gelten.

(4) Die Steuerkraftmesszahlen sind
nach dem Ist-Aufkommen der Steuern
und Umlagen für einen Zwölf-Monats-
Zeitraum zu ermitteln, der am 30. Juni
des dem Ausgleichsjahr vorangegange-
nen Kalenderjahres endet.

(5) Das Nähere über die Ermittlung der
Steuerkraftzahlen regeln die Ausfüh-
rungsbestimmungen.
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§ 13

Festsetzung der Schlüsselzuweisungen

(1) Ist die Bedarfsmesszahl (§ 9) höher
als die Steuerkraftmesszahl (§ 12), erhält
die kreisangehörige Gemeinde die Hälfte
des Unterschiedsbetrages, mindestens je-
doch so viel, dass die Steuerkraftmesszahl
und die Schlüsselzuweisung zusammen
80 vom Hundert der Bedarfsmesszahl er-
reichen.

(2) Ist die Bedarfsmesszahl (§ 9) gleich
oder niedriger als die Steuerkraftmess-
zahl (§ 12), erhält die kreisangehörige
Gemeinde mit

1. weniger als 7 500 Einwohner 
5 Euro je Einwohner;

2. 7 500 bis unter 30 000 Einwohnern 
7 Euro je Einwohner;

3. 30 000 bis unter 50 000 Einwohnern 
9 Euro je Einwohner;

4. 50 000 und mehr Einwohnern 
15 Euro je Einwohner

als Mindestschlüsselzuweisung.

(3) Die Mindestschlüsselzuweisung be-
trägt abweichend von Abs. 2 für eine
kreisangehörige Gemeinde,

1. die als Mittelzentrum festgestellt ist,
mindestens 7 Euro je Einwohner;

2. die als Mittelzentrum mit Teilfunktion
eines Oberzentrums festgestellt ist,
mindestens 12 Euro je Einwohner;

3. die als Oberzentrum festgestellt ist,
mindestens 18 Euro je Einwohner.

(4) Ist der nach Abs. 1 berechnete Be-
trag niedriger als die Mindestschlüsselzu-
weisung nach Abs. 2 und 3, erhält die
kreisangehörige Gemeinde die Mindest-
schlüsselzuweisung.

§ 14

Überweisung der Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen für kreisan-
gehörige Gemeinden werden den Land-
kreisen überwiesen. Die Landkreise ha-
ben sie unverzüglich weiterzuleiten. Sie
dürfen nur mit Forderungen auf rückstän-
dige Kreisumlage aufrechnen.

III.

Schlüsselzuweisungen an kreisfreie
Städte

§ 15

Festsetzung der Schlüsselzuweisungen

(1) Die zentralörtlichen Funktionen der
kreisfreien Städte werden bei der Ver-
wendung der Gesamtschlüsselmasse nach
§ 7 Nr. 2 berücksichtigt.

(2) Die kreisfreien Städte erhalten
jährliche Schlüsselzuweisungen, die in
entsprechender Anwendung der Bestim-
mungen über die Schlüsselzuweisungen
an kreisangehörige Gemeinden berech-
net werden. Die Steuerkraftmesszahl und

die Schlüsselzuweisungen müssen zu-
sammen mindestens 77 vom Hundert der
Bedarfsmesszahl erreichen. § 11 Abs. 1
findet keine Anwendung.

(3) Der Hundertsatz für die Berech-
nung des Hauptansatzes beträgt für die
Städte

1. Darmstadt und Offenbach am Main
100 vom Hundert,

2. Wiesbaden und Kassel 102 vom Hun-
dert und

3. Frankfurt am Main 109 vom Hundert.

(4) Als Mindestschlüsselzuweisung(§13
Abs. 2) erhalten die kreisfreien Städte 48
Euro je Einwohner.

IV.

Schlüsselzuweisungen an Landkreise

§ 16

Allgemeine Grundsätze

(1) Landkreise erhalten jährliche
Schlüsselzuweisungen. Die Höhe bemisst
sich für den einzelnen Landkreis im Ver-
hältnis zu anderen Landkreisen nach sei-
ner Umlagekraft und seiner auf die Ein-
wohner der kreisangehörigen Gemeinden
bezogenen durchschnittlichen Aufgaben-
belastung.

(2) Die Schlüsselzuweisung wird aus
einer Bedarfsmesszahl (§ 17) und einer
Umlagekraftmesszahl (§ 18) ermittelt.

§ 17

Bedarfsmesszahl

(1) Die Bedarfsmesszahl eines Land-
kreises wird berechnet, indem der Ge-
samtansatz (Abs. 2) mit dem Grundbetrag
(Abs. 6) vervielfacht wird.

(2) Der Gesamtansatz wird aus dem
Hauptansatz und dem Ergänzungsansatz
für Bevölkerungszuwachs gebildet.

(3) Der Hauptansatz eines Landkreises
beträgt für seine kreisangehörigen Ge-
meinden mit weniger als 7 500 Einwoh-
nern 105 vom Hundert und für die übri-
gen kreisangehörigen Gemeinden 100
vom Hundert der Einwohnerzahl.

(4) Ist in einem Landkreis die für die
Berechnung des Hauptansatzes maßge-
bende Einwohnerzahl in den letzten zehn
Jahren um mehr als 10 vom Hundert ge-
stiegen, wird ihm ein Ergänzungsansatz
für Bevölkerungszuwachs gewährt. Dazu
wird der Hauptansatz um die Hälfte des
10 vom Hundert übersteigenden Hun-
dertsatzes des Bevölkerungszuwachses
erhöht.

(5) Das Nähere über die Ermittlung
des Hauptansatzes und des Ergänzungs-
ansatzes regeln die Ausführungsbestim-
mungen.

(6) Der Grundbetrag ist in Euro mit
zwei Komma-Stellen so festzusetzen, dass
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die Schlüsselmasse möglichst aufgebraucht
wird. Ein verbleibender Spitzenbetrag ist
nach § 4 dem Landesausgleichsstock zu-
zuführen.

§ 18

Umlagekraftmesszahl

Die Umlagekraftmesszahl beträgt 46
vom Hundert der Umlagegrundlagen der
kreisangehörigen Gemeinden nach § 37
Abs. 2 Satz 1 und 2.

§ 19

Festsetzung der Schlüsselzuweisungen

(1) Ist die Bedarfsmesszahl (§ 17) höher
als die Umlagekraftmesszahl (§ 18), erhält
der Landkreis die Hälfte des Unter-
schiedsbetrages, mindestens jedoch so
viel, dass die Umlagekraftmesszahl und
die Schlüsselzuweisung zusammen 80 vom
Hundert der Bedarfsmesszahl erreichen.

(2) Ist die Bedarfsmesszahl (§ 17)
gleich oder niedriger als die Umlagekraft-
messzahl (§ 18), erhält der Landkreis 12
Euro je Einwohner als Mindestschlüssel-
zuweisung.

(3) Ist der nach Abs. 1 berechnete Be-
trag niedriger als die Mindestschlüsselzu-
weisung nach Abs. 2, erhält der Landkreis
die Mindestschlüsselzuweisung.

V.

Finanzzuweisung an den
Landeswohlfahrtsverband Hessen

§ 20

Finanzzuweisung an den
Landeswohlfahrtsverband Hessen

(1) Der Landeswohlfahrtsverband Hes-
sen als Träger der überörtlichen Sozialhil-
fe erhält jährlich eine Finanzzuweisung.

(2) Die Zuweisung soll 4,8 vom Hun-
dert der Gesamtschlüsselmasse nach § 6
entsprechen, jedoch 2,7 vom Hundert der
Steuerverbundmasse nach § 2 Abs. 4
nicht unterschreiten.

(3) Sofern die Jahresrechnung des drit-
ten dem Ausgleichsjahr vorangegange-
nen Haushaltsjahres im Verwaltungs-
haushalt einen Fehlbetrag ausweist, ist
die Zuweisung nach Abs. 2 um diesen Be-
trag zu erhöhen (Zuschlag), es sei denn,
der Fehlbetrag ist auf andere Weise ge-
deckt worden.

(4) Wird die Haushaltswirtschaft nach
den Grundätzen der doppelten Buch-
führung geführt, gilt Abs. 3 mit der Maß-
gabe, dass für die Bemessung des Zu-
schlags vom Fehlbetrag der Ergebnis-
rechnung ein Betrag abzusetzen ist, der
den nicht durch Erträge gedeckten Ab-
schreibungen, Rückstellungen und Zu-
führungen zu Sonderposten entspricht.

DRITTER ABSCHNITT

Besondere Finanzzuweisungen

§ 21

Allgemeine Grundsätze

(1) Zum Ausgleich besonderer Belas-
tungen können Landkreisen und Gemein-
den für das Ausgleichsjahr Besondere Fi-
nanzzuweisungen gewährt werden. Sie
sind im Haushaltsplan des jeweiligen
Empfängers zweckgebunden zu verein-
nahmen.

(2) Sofern nichts anderes bestimmt ist,
sind Besondere Finanzzuweisungen nach
Zahlen zu berechnen, die in einer Statis-
tik amtlich aufbereitet und vor Beginn des
Ausgleichsjahres veröffentlicht sind; wenn
erforderlich, kann auf aufbereitete Er-
hebungsunterlagen zurückgegriffen wer-
den.

§ 22

Zuweisungen zu den Ausgaben 
für Schulen

(1) Die Landkreise und Gemeinden,
die Schulträger sind, erhalten zum Aus-
gleich der ihnen nach dem Schulgesetz
im Verwaltungshaushalt erwachsenden
Ausgaben jährlich Finanzzuweisungen.

(2) Die im Haushaltsplan des Landes
bereitgestellten Mittel werden vorab zu
74 vom Hundert auf die Landkreise und
zu 26 vom Hundert auf die Gemeinden
aufgeteilt.

(3) Die Zuweisung für den einzelnen
Schulträger wird berechnet

1. bei den Landkreisen zu 85 vom Hun-
dert, bei den Gemeinden zu 95 vom
Hundert nach der Zahl der Schüler, die
am Stichtag der letzten dem Aus-
gleichsjahr vorangegangenen statisti-
schen Erhebung eine Schule in ihrer
Trägerschaft besucht haben,

2. bei den Landkreisen zu 15 vom Hun-
dert und bei den Gemeinden zu 5 vom
Hundert nach dem Anteil des einzel-
nen Empfängers an der Fläche des
Landes Hessen. Bei den Landkreisen
werden hierbei die Flächen der
kreisangehörigen Gemeinden abgezo-
gen, die Schulträger sind. Stichtag für
die Gebietsflächen ist der 1. Januar
des Kalenderjahres, das dem Aus-
gleichsjahr vorangegangen ist.

(4) Für Schüler von Schulen, deren
Träger ein Schulverband ist, kann die Zu-
weisung an die Gemeinde oder den Land-
kreis gezahlt werden, in deren Gebiet die
Schule liegt.

§ 22a

Zuweisungen für Betreuungsangebote 
an Schulen

Landkreisen und Gemeinden, die
Schulträger sind, können Zuweisungen
für Betreuungsangebote an Grundschulen
sowie selbstständigen Sprachheilschulen
und Schulen für Lernhilfe nach § 15 Abs. 1
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des Schulgesetzes gewährt werden. Die
Zuweisungen setzt das für das Schulwe-
sen zuständige Ministerium im Einver-
nehmen mit dem für die Kommunalauf-
sicht zuständigen Ministerium und dem
Ministerium der Finanzen fest.

§ 23

Zuweisungen zu den Belastungen aus 
der örtlichen Sozialhilfe

(1) Die Landkreise und kreisfreien
Städte erhalten jährlich Finanzzuweisun-
gen zu ihren Belastungen als örtliche Trä-
ger der Sozialhilfe.

(2) Die im Haushaltsplan bereitgestell-
ten Mittel werden nach den jeweiligen
Gesamtausgaben nach dem Zwölften
Buch Sozialgesetzbuch – Sozialhilfe – vom
27. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3022,
3023), zuletzt geändert durch Gesetz vom
20. Juli 2006 (BGBl. I S. 1706), auf die
Gruppe der Landkreise und auf die
Gruppe der kreisfreien Städte aufgeteilt.
Der Anteil des einzelnen Empfängers
wird nach seinem Anteil an der Teil-
schlüsselmasse der jeweiligen Gruppe be-
rechnet.

§ 23a

Zuweisungen zu den Belastungen aus der
Grundsicherung für Arbeitsuchende

(1) Zum teilweisen Ausgleich der Belas-
tungen aus der Trägerschaft für Leistun-
gen nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 des Zweiten Bu-
ches Sozialgesetzbuch – Grundsicherung
für Arbeitsuchende – vom 24. Dezember
2003 (BGBl. I S. 2954), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 20. Juli 2006 (BGBl. I 
S. 1706), führt das Land der Finanzaus-
gleichsmasse jährlich einen Betrag zu, der
sich nach den Entlastungen des Landes
beim Wohngeld durch das Vierte Gesetz
für moderne Dienstleistungen am Arbeits-
markt vom 24. Dezember 2003 (BGBl. I 
S. 2954) nach Abzug seiner Belastungen
aus Art. 30 dieses Gesetzes bemisst.

(2) Die Beträge werden im Haushalts-
plan festgesetzt. Mehr- oder Minderbeträ-
ge, die sich aus der tatsächlichen Ent-
wicklung ergeben, werden spätestens im
zweiten auf das Ausgleichsjahr folgenden
Haushaltsjahr bei der Bemessung berück-
sichtigt.

(3) Die Verteilung der Mittel nach 
Abs. 1 richtet sich nach den Anteilen der
einzelnen Träger an den Bedarfsgemein-
schaften der Grundsicherung für Arbeit-
suchende, gewichtet nach dem örtlichen
Mietniveau. Für die Gewichtung ist die
für das Gebiet des Empfängers geltende
Mietenstufe nach der Anlage zu § 1 Abs. 4
der Wohngeldverordnung in der Fassung
vom 19. Oktober 2001 (BGBl. I S. 2723),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
24. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2954), in
der Weise zugrunde zu legen, dass ab der
Mietenstufe 2 die nach Satz 1 maßgeben-
de Zahl der Bedarfsgemeinschaften je
Stufe um 15 vom Hundert erhöht wird.
Empfänger, für deren Gebiet unterschied-
liche Mietenstufen gelten, werden mit 

einem Erhöhungsfaktor berücksichtigt,
der sich aus dem Anteil der Bevölkerung
je Mietenstufe an der Gesamtbevölke-
rung errechnet.

§ 23b

Zuweisungen zu den Ausgaben der
örtlichen Jugendhilfe

(1) Landkreise, kreisfreie Städte und
kreisangehörige Gemeinden mit eigenem
Jugendamt erhalten jährlich Finanzzu-
weisungen zu den Ausgaben der örtli-
chen Jugendhilfe, die sie nach dem Hes-
sischen Kinder- und Jugendhilfegesetz-
buch vom 18. Dezember 2006 (GVBl. I 
S. 698), zu tragen haben.

(2) Die im Haushaltsplan bereitgestell-
ten Mittel werden zwischen den Gruppen
der Landkreise ohne kreisangehörige Ju-
gendämter, der Landkreise mit kreisan-
gehörigen Jugendämtern, der kreisfreien
Städte und der kreisangehörigen Städte
mit eigenen Jugendämtern nach den An-
teilen der jeweiligen Gruppe an den Aus-
gaben der Erziehungshilfe aufgeteilt.

(3) Innerhalb der jeweiligen Empfän-
gergruppe wird die Zuweisung für den
einzelnen Träger nach dem Anteil an der
Gesamtzahl der Jugendlichen bis 21 Jah-
re berechnet.

§ 23c

Zuweisungen zu den Ausgaben für
Kinder- und Jugenderholung, für Projekte

der Jugendhilfe und zur Schaffung von
familien- und kinderfreundlichen

Rahmenbedingungen

(1) Gemeinden und Landkreisen kön-
nen Finanzzuweisungen für Maßnahmen
der Kinder- und Jugenderholung, für Pro-
jekte der Kinder- und Jugendhilfe und
zur Schaffung von familien- und kinder-
freundlichen Rahmenbedingungen ein-
schließlich wissenschaftlicher Begleitung
gewährt werden.

(2) Die Zuweisungen können auch zur
Weiterleitung an Dritte bewilligt werden,
soweit deren Maßnahmen an die Stelle
kommunaler Maßnahmen treten. Beauf-
tragungen zur wissenschaftlichen Beglei-
tung von Projekten und deren Abwick-
lung können durch das Sozialministerium
erfolgen.

(3) Über die Mittel verfügt das Sozial-
ministerium im Einvernehmen mit dem
für die Kommunalaufsicht zuständigen
Ministerium und dem Ministerium der Fi-
nanzen.

§ 23d

Zuweisungen nach § 32 des Hessischen
Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches

(1) Gemeinden erhalten für die nach 
§ 32 des Hessischen Kinder- und Jugend-
hilfegesetzbuches vorgesehene Landes-
förderung jährlich Finanzzuweisungen.

(2) Die Zuweisungen können auch zur
Weiterleitung an Dritte bewilligt werden.
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(3) Soweit die Verordnung nach § 34
Nr. 2 des Hessischen Kinder- und Jugend-
hilfegesetzbuches regelt, dass die Lan-
desförderung zum Betrieb von Kindergär-
ten im Wege der Zuwendung an die Trä-
ger erfolgt, können die Leistungen nach 
§ 32 des Hessischen Kinder- und Jugend-
hilfegesetzbuches insoweit abweichend
von Abs. 1 auch als Zuwendungen an
nichtkommunale Träger von Kindergärten
gewährt werden.

§ 24

Zuweisungen für den öffentlichen
Personennahverkehr

(1) Gemeinden, Landkreisen und sons-
tigen kommunalen Körperschaften kön-
nen, soweit sie sich an kommunalen Ver-
kehrsverbünden beteiligen, zum Aus-
gleich ihrer Belastungen aus dem öffentli-
chen Personennahverkehr Zuweisungen
gewährt werden.

(2) Die Mittel können auch unmittelbar
den Verkehrsverbünden zugewiesen wer-
den, soweit an diesen Gemeinden und
Gemeindeverbände mehrheitlich beteiligt
sind.

(3) Die Zuweisungen setzt auf Antrag
das für das Verkehrswesen zuständige
Ministerium im Einvernehmen mit dem
Ministerium der Finanzen und dem für
die Kommunalaufsicht zuständigen Mi-
nisterium fest.

§ 25

Zuweisungen für gemeinwirtschaftliche
Leistungen im öffentlichen

Personennahverkehr

(1) Gemeinden, Landkreise und
Zweckverbände, die ein Unternehmen
des öffentlichen Personennahverkehrs be-
treiben oder an einem rechtlich selbst-
ständigen Personennahverkehrsunterneh-
men des privaten Rechts allein oder zu-
sammen mit anderen Gemeinden, Land-
kreisen oder Zweckverbänden mit mehr
als 50 vom Hundert beteiligt sind, erhal-
ten Finanzzuweisungen zum Ausgleich
der gemeinwirtschaftlichen Leistungen im
Ausbildungsverkehr nach Maßgabe des 
§ 45a des Personenbeförderungsgesetzes
und des § 6a des Allgemeinen Eisenbahn-
gesetzes in der Fassung vom 8. August
1990 (BGBl. I S. 1690), zuletzt geändert
durch Art. 2 Sechstes Gesetz zur Ände-
rung des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschränkungen vom 26. August 1998
(BGBl. I S. 2521).

(2) Die Gemeinden, Landkreise und
Zweckverbände leiten die Zuweisungen
an die Verkehrsunternehmen weiter oder
können bestimmen, dass sie an die Ver-
kehrsunternehmen unmittelbar gezahlt
werden; § 21 Abs. 1 Satz 2 bleibt unbe-
rührt.

§ 26

Zuweisungen zu den Ausgaben 
für Theater

(1) Den Städten Darmstadt, Frankfurt
am Main, Gießen, Kassel und Wiesbaden

können Finanzzuweisungen gewährt wer-
den, soweit sie Verluste eigener oder 
Finanzierungsanteile an Betriebskosten
staatlicher Theater zu tragen haben. Eige-
nen Theatern stehen entsprechende öf-
fentliche Unternehmen gleich, wenn die
Städte mit mehr als 50 vom Hundert am
Nennkapital unmittelbar beteiligt sind.

(2) Die Zuweisungen setzt das fachlich
zuständige Ministerium im Einvernehmen
mit dem für die Kommunalaufsicht zu-
ständigen Ministerium und dem Ministe-
rium der Finanzen im Rahmen der verfüg-
baren Mittel fest. Dabei können über-
durchschnittliche Belastungen angemes-
sen berücksichtigt werden. Ein Rechtsan-
spruch auf eine Zuweisung oder eine be-
stimmte Höhe der Zuweisung besteht
nicht.

§ 26a

Zuweisungen zu den Ausgaben für
Bibliotheken, Museen und Musikschulen

(1) Gemeinden und Landkreisen kön-
nen Finanzzuweisungen zu den Ausga-
ben für Bibliotheken, Museen und Musik-
schulen gewährt werden.

(2) Über die Mittel verfügt das fachlich
zuständige Ministerium im Einvernehmen
mit dem für die Kommunalaufsicht zu-
ständigen Ministerium und dem Ministe-
rium der Finanzen.

§ 27

Zuweisungen zu den Ausgaben für
Straßen

(1) Gemeinden und Landkreise erhal-
ten als Träger der Baulast von Straßen
jährlich Zuweisungen, deren Höhe im
Landeshaushalt festgelegt wird.

(2) Die Zuweisung für die einzelne Ge-
meinde wird nach der Länge der Bundes-,
Landes- und Kreisstraßen berechnet, so-
weit die Gemeinde Träger der Baulast ist;
der Kilometer Bundesstraße wird mit 1,0,
der Kilometer Landes- und Kreisstraßen
wird mit 2,1 vervielfältigt. Die Zuweisung
für den einzelnen Landkreis wird nach
der Länge der Kreisstraßen berechnet; die
Kilometer je 1 000 Einwohner eines Land-
kreises werden vervielfältigt, und zwar

1. jeder erste Kilometer mit 1,0;

2. jeder zweite Kilometer mit 1,6;

3. jeder weitere Kilometer mit 2,6.

Unberücksichtigt bleiben die Einwohner
der kreisangehörigen Gemeinden, die
Zuweisungen für Kreisstraßen nach Satz 1
erhalten.

§ 27a

Zuweisungen zu den Belastungen der
Heilkurorte

(1) Gemeinden, die nach den Bestim-
mungen des Hessischen Beihilferechts als
Heilkurorte anerkannt sind, erhalten für
die Gemeindeteile, die im Heilkurortever-
zeichnis enthalten sind, Finanzzuweisun-
gen zum Ausgleich ihrer besonderen Be-
lastungen.
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(2) Die im Haushaltsplan des Landes
bereitgestellten Mittel werden auf die
Heilkurorte zu zwei Dritteln nach der
Zahl der kurtaxpflichtigen Übernachtun-
gen und zu einem Drittel nach der Zahl
der Betten in Vorsorge- und Rehabilitati-
onseinrichtungen verteilt.

§ 28

Landesausgleichsstock

(1) Zum Ausgleich außergewöhnlicher
Belastungen und zum Ausgleich von Här-
ten bei der Durchführung dieses Gesetzes
und des Gemeindefinanzreformgesetzes
wird ein Landesausgleichsstock gebildet.

(2) Liegen außergewöhnliche Belas-
tungen oder Härten bei der Durchführung
vor, kann das für die Kommunalaufsicht
zuständige Ministerium im Einvernehmen
mit dem Ministerium der Finanzen Zu-
weisungen an Gemeinden und Landkrei-
se gewähren.

(3) Das für die Kommunalaufsicht zu-
ständige Ministerium erlässt im Einver-
nehmen mit dem Ministerium der Finan-
zen Verwaltungsvorschriften, die insbe-
sondere die Verteilung der Mittel, die Art
der zu fördernden Einrichtungen und die
Ermittlung der Leistungsfähigkeit der Ge-
meinden regeln.

VIERTER ABSCHNITT

Ausgaben zur Finanzierung von
Investitionen

§ 29

Zuweisungen zu den Ausgaben für
Investitionen

Gemeinden, Landkreise und der Lan-
deswohlfahrtsverband Hessen können
jährlich pauschalierte Zuweisungen zu
den Ausgaben für Investitionen und Inves-
titionsförderungsmaßnahmen erhalten, so-
weit diese nicht durch zweckgebundene
Zuwendungen nach diesem Gesetz geför-
dert werden können. Die Höhe des jewei-
ligen Anteils an den verfügbaren Mitteln
wird im Landeshaushalt festgelegt.

§ 30

Festsetzung der pauschalen Zuweisungen

Die Zuweisungen für die einzelnen
Gebietskörperschaften sind so festzuset-
zen, dass die nach § 29 Satz 2 verfügba-
ren Mittel möglichst aufgebraucht wer-
den. Spitzenbeträge werden nach § 4
über den Landesausgleichsstock verrech-
net. Die Zuweisungen sind auf volle tau-
send Euro zu runden.

§ 31

Abschlussprogramm Abwasser und
pauschale Zuweisungen für

wasserwirtschaftliche Maßnahmen

(1) Gemeinden, Gemeindeverbände
und Abwasserverbände können für Dar-

lehen, die sie zur Finanzierung von Inves-
titionen zur Errichtung von Abwasseran-
lagen im Rahmen des im Haushalt 2006
veranschlagten Landesprogramms (Ab-
schlussprogramm Abwasser) aufnehmen,
Zuweisungen erhalten. Sie betragen ein
Prozentpunkt des vereinbarten Zinssatzes
für die jährlich auf die Restschuld gezahl-
ten Zinsen und bis zu 50 Prozent der jähr-
lich geleisteten Tilgungen. Hierzu wird
eine jährliche Zuführung aus dem Auf-
kommen aus der Abwasserabgabe veran-
schlagt.

(2) Gemeinden und Gemeindeverbän-
de können als Träger der Unterhaltungs-
last bei Maßnahmen an Gewässern zwei-
ter Ordnung, die in der Anlage 3 zu § 60
Abs. 4 des Hessischen Wassergesetzes in
der Fassung vom 18. Dezember 2002
(GVBl. 2003 I S. 10) genannt werden,
jährlich pauschale Zuweisungen erhalten.

(3) Die Höhe der Zuweisungen nach
Abs. 1 bemisst sich nach Beträgen, die
aufgrund von Kostenrichtwerten ermittelt
werden, und nach der finanziellen Leis-
tungsfähigkeit des Empfängers sowie den
strukturellen Besonderheiten nach § 32
Abs. 1 Nr. 3. Die Zuweisungen nach Abs. 2
werden nach der Länge der zu unterhal-
tenden Gewässerstrecke berechnet. Das
Nähere hierzu regeln Richtlinien.

(4) Das für die Prüfung der Jahresrech-
nung des Zuweisungsempfängers zustän-
dige Rechnungsprüfungsamt hat hinsicht-
lich der in Abs. 1 genannten Maßnahmen
zu bestätigen, dass bei der Durchführung
die haushaltsrechtlichen Vorschriften ein-
gehalten worden sind und insbesondere
die zweckentsprechende Verwendung
der Zuweisungen nachgewiesen ist. Das
Rechnungsprüfungsamt unterliegt bei
dieser Prüfungstätigkeit fachlich den Wei-
sungen des Rechnungshofs und hat auf
sein Verlangen über das Ergebnis der
Prüfung zu berichten. Bei Anwendung
des § 129 Satz 3 der Hessischen Gemein-
deordnung gilt die Prüfungstätigkeit nach
Satz 1 als Teilprüfung im Sinne des § 128
der Hessischen Gemeindeordnung. So-
fern sich hinsichtlich der Rechnungen
fachtechnische Abgrenzungsprobleme er-
geben, entscheidet das Rechnungsprü-
fungsamt im Benehmen mit der Fach-
behörde.

(5) Die Zuweisungen nach Abs. 1 und
2 werden in einem Landesprogramm zu-
sammengestellt und im Staatsanzeiger
bekannt gegeben.

§ 32

Rechtsverordnung

(1) Im Fall des § 29 bestimmt die Mi-
nisterin oder der Minister der Finanzen
im Einvernehmen mit der Ministerin oder
dem Minister des Innern und für Sport, im
Fall des § 31 die Ministerin oder der Mi-
nister für Umwelt, ländlichen Raum und
Verbraucherschutz im Einvernehmen mit
der Ministerin oder dem Minister der Fi-
nanzen und der Ministerin oder dem Mi-
nister des Innern und für Sport, durch
Rechtsverordnung:
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1. wie sich für die einzelnen kommuna-
len Gebietskörperschaften die Höhe
der Zuweisungen bemisst und welche
Mindestbeträge sie erhalten;

2. wie die Ausgaben abzugrenzen und zu
ermitteln bzw. die Beträge im Sinne
des § 31 Abs. 2 zu bemessen sind;

3. wie strukturelle Besonderheiten be-
rücksichtigt werden;

4. wie die Zuweisung zu runden, die Ver-
wendung und zurückzufordernde Be-
träge nachzuweisen, aufzurechnen
oder zu verrechnen sind;

5. welche amtliche Statistik oder welche
Erhebungsunterlagen zugrunde zu le-
gen sind.

(2) Vereinigungen, welche die Ge-
meinden und Gemeindeverbände bilden,
um ihre Interessen zu fördern, sind vor
dem Erlass der Rechtsverordnung an-
zuhören.

§ 33

Zuwendungen zur Projektförderung

(1) Landkreisen, Gemeinden, Zweck-
verbänden und dem Landeswohlfahrts-
verband Hessen können in den folgenden
Bereichen Zuwendungen für einzelne In-
vestitionen bewilligt werden:

1. Krankenhausfinanzierung;

2. kommunale Trinkwasseranlagen;

3. kommunale Altlasten- und Abfall-
beseitigung;

4. öffentlicher Personennahverkehr;

5. kommunaler Straßenbau;

6. kommunale Kinderbetreuungs-
einrichtungen;

7. kommunale Altenpflege-
einrichtungen;

8. Biotopsicherungs- und Biotop-
vernetzungsmaßnahmen;

9. kommunale Energieeinsparungs-
maßnahmen;

10. wirtschaftsnahe kommunale 
Infrastrukturmaßnahmen;

11. Maßnahmen der Dorferneuerung und
der einfachen Stadterneuerung;

12. Maßnahmen des Gewässerschutzes;

13. Maßnahmen für Bibliotheken, 
Museen und Musikschulen.

Die Zuweisungen sind ausschließlich da-
zu bestimmt, die Ausgaben zu decken,
die die Kommunen selbst tragen.

(2) Als kommunale Investitionen im
Sinne des Abs. 1 gelten die Maßnahmen
der Deutschen Bahn AG, die nach § 2 des
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes
förderungsfähig sind, soweit sie die Ver-
kehrsverhältnisse in den Kommunen ver-
bessern. Als kommunale Investition im
Sinne des Abs. 1 gelten auch Maßnahmen
von sonstigen Verkehrs- und Verkehrsin-
frastrukturunternehmen, soweit diese Un-
ternehmen Aufgaben des öffentlichen
Personennahverkehrs erfüllen, für die die

Kommunen zuständig sind. Zuwendun-
gen werden den Verkehrs- und Verkehrs-
infrastrukturunternehmen bewilligt.

(3) Die zuwendungsfähigen Ausgaben
werden grundsätzlich in Höhe eines be-
stimmten Anteils finanziert. Die Höhe der
Zuwendungen richtet sich nach der finan-
ziellen Leistungsfähigkeit des Zuwen-
dungsempfängers und seiner Stellung im
Finanz- und Lastenausgleich. Über die
veranschlagten Beträge verfügt das je-
weils zuständige Fachministerium im Ein-
vernehmen mit dem Ministerium der Fi-
nanzen und dem für die Kommunalauf-
sicht zuständigen Ministerium.

(4) Die Zuwendungen nach Abs. 1 
Satz 1 Nr. 3 können zur Verbilligung für
Darlehen bewilligt werden, die die Emp-
fänger im Rahmen des im Landeshaushalt
2007 veranschlagten Abschlusspro-
gramms Kommunale Altlastenbeseitigung
zur Finanzierung der zuwendungsfähigen
Kosten aufnehmen. Sie betragen einen
Prozentpunkt des vereinbarten Zinssatzes
für die jährlich auf die Restschuld gezahl-
ten Zinsen und bis zu 80 vom Hundert der
jährlich zu leistenden Tilgungen.

§ 34

Zuwendungen zu den Ausgaben für
Krankenhäuser

(1) Um Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen für Krankenhäu-
ser zu finanzieren, für die Gemeinden
oder Gemeindeverbände einen gesetzli-
chen Versorgungsauftrag haben, werden
im Finanzausgleich veranschlagt:

1. eine jährliche Zuführung aus dem
staatlichen Teil des Landeshaushalts in
Höhe von 40 900 000 Euro;

2. eine Krankenhausumlage der Land-
kreise und der kreisfreien Städte nach
§ 38;

3. ein weiterer Betrag in gleicher Höhe
wie die Krankenhausumlage.

(2) Die veranschlagten Beträge sind
zweckgebunden für gesetzlich bestimmte
Zuwendungen zu verwenden.

§ 35

(gestrichen)

§ 36

(aufgehoben)

FÜNFTER ABSCHNITT

Umlagen; Umlagegrundlagen

§ 37

Kreisumlage

(1) Soweit die sonstigen Einnahmen
der Landkreise und die Leistungen nach
diesem Gesetz zum Ausgleich des Haus-
halts nicht ausreichen, haben die Land-
kreise eine Kreisumlage von ihren Ge-
meinden zu erheben.
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(2) Umlagegrundlagen sind:

1. die Steuerkraftmesszahlen nach § 12;

2. 100 vom Hundert der Gemeindeschlüs-
selzuweisungen nach §§ 8 bis 14.

Für Gemeinden, die einen Ergänzungsan-
satz nach § 11 Abs. 1 erhalten, werden
die Umlagegrundlagen auf 56,5 vom
Hundert1)2) der Beträge nach Satz 1 er-
mäßigt; der Betrag, um den die Steuer-
kraftmesszahl nach § 12 die Bedarfsmess-
zahl nach § 9 übersteigt, wird voll in die
Umlagegrundlage einbezogen. Von der
Regelung in Satz 2 können die einzelnen
Landkreise und ihre Gemeinden, die ei-
nen Ergänzungsansatz nach § 11 Abs. 1
erhalten, im beiderseitigen Einvernehmen
abweichen.

(3) Die Landkreise erheben zum Aus-
gleich ihrer Belastungen als Schulträger
von kreisangehörigen Gemeinden, die
nicht Schulträger sind, einen Zuschlag
zur Kreisumlage. Der Zuschlag ist als
Vomhundertsatz auf die Beträge nach
Abs. 2 Satz 1 festzulegen. Das Aufkom-
men aus dem Zuschlag darf die Belastung
des Landkreises aus der Schulträgerschaft
nicht übersteigen und ist zweckgebunden
zu vereinnahmen. Wird der Vomhundert-
satz auf einen Wert von über 8 vom Hun-
dert festgesetzt, ist der Vomhundertsatz
für die Kreisumlage um den 8 vom Hun-
dert übersteigenden Wert der Schulumla-
ge zu mindern, bis der Zuschlag die Be-
lastungen aus der Schulträgerschaft erst-
malig ausgleicht. Bei Gemeinden, die
Schulträger sind, bleibt der Vomhundert-
satz für die Kreisumlage unverändert. Bei
Gemeinden, die einen Ergänzungsansatz
nach § 11 Abs. 1 erhalten und nicht
Schulträger sind, ist der Vomhundertsatz
für die Kreisumlage im Vergleich zu den
anderen kreisangehörigen Gemeinden
um den 1,77-fachen Vomhundertsatz ab-
zusenken. Abweichend von Satz 6 gilt für
das Ausgleichsjahr 2007 ein zweifacher
Vomhundertsatz. Die Absenkung nach
Satz 6 beträgt für den Teil der Steuerkraft
nach § 12, der die Bedarfsmesszahl nach
§ 9 übersteigt, den gleichen Vomhundert-
satz wie bei den anderen kreisangehöri-
gen Gemeinden. Eine Erhöhung des
Vomhundertsatzes für die Kreisumlage
aus Gründen, die nicht im Zusammen-
hang mit der Veränderung des Vomhun-
dertsatzes nach Satz 1 und 2 stehen, kann
unabhängig von den Regelungen in Satz 4
bis 7 festgesetzt werden.

(4) Die Landkreise können von den ge-
meindefreien Grundstücken eine Umlage
erheben. Der Hebesatz darf 85 vom Hun-
dert der Umlagegrundlagen nicht über-
steigen. Umlagegrundlagen sind die
Grundsteuermessbeträge, die nach § 12
Abs. 2 Nr. 1 und 2 mit 220 vom Hundert
angesetzt werden.

(5) Die Hebesätze für die Umlage-
grundlagen nach den Abs. 2 und 4 und
der Zuschlag nach Abs. 3 dürfen nach
dem 31. August des Haushaltsjahres nicht
mehr erhöht werden; entscheidend ist der
Beschluss des Kreistages.

§ 38

Krankenhausumlage

(1) Die Krankenhausumlage wird nach
dem Hessischen Krankenhausgesetz auf-
grund der für das Haushaltsjahr zu erwar-
tenden Kosten veranschlagt. Mehr- oder
Minderbeträge werden bei der Veran-
schlagung der Umlage spätestens im
zweiten auf das Ausgleichsjahr folgenden
Haushaltsjahr berücksichtigt.

(2) Das Ministerium der Finanzen und
das für die Kommunalaufsicht zuständige
Ministerium setzen die von den einzelnen
kreisfreien Städten und Landkreisen auf-
zubringende Krankenhausumlage fest.
Umlagegrundlagen sind:

1. die Steuerkraftmesszahlen nach § 12;

2. 100 vom Hundert der Schlüsselzuwei-
sungen nach §§ 8 bis 19.

Der Umlagehebesatz ist – gerundet auf
zwei Stellen hinter dem Komma – so fest-
zusetzen, dass sich der nach Abs. 1 Satz 1
ermittelte Betrag ergibt.

§ 39

Verbandsumlage des
Landeswohlfahrtsverbandes Hessen

(1) Der Landeswohlfahrtsverband Hes-
sen erhebt nach § 20 Abs. 2 des Gesetzes
über die Mittelstufe der Verwaltung und
den Landeswohlfahrtsverband Hessen ei-
ne Verbandsumlage.

(2) Umlagegrundlagen für die Ver-
bandsumlage sind:

1. die Steuerkraftmesszahlen nach § 12
und

2. 100 vom Hundert der Schlüsselzuwei-
sungen nach §§ 8 bis 19.

§ 40

Umlagegrundlagen des Planungsverban-
des Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main

(1) Umlagegrundlagen für die Ver-
bandsumlage nach § 11 des Gesetzes
über den Planungsverband Ballungsraum
Frankfurt/Rhein-Main sind:

1. die für die Berechnung des Hauptan-
satzes nach § 10 Abs. 1 maßgebenden
Einwohnerzahlen;

2. für die kreisfreien Städte die Umlage-
grundlagen nach § 39 und für die
kreisangehörigen Gemeinden die Be-
träge nach § 37 Abs. 2 Satz 1.

(2) Die Verbandsumlage ist zu 50 vom
Hundert im Verhältnis der Umlagegrund-
lagen nach Abs. 1 Nr. 1 und zu 50 vom
Hundert im Verhältnis der Umlagegrund-
lagen nach Abs. 1 Nr. 2 aufzubringen.
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1) Abweichend von § 37 Abs. 2 Satz 2 des Finanzausgleichsge-
setzes gilt für das Ausgleichsjahr 2007 die Zahl 50.

2) Nach Art. 3 des Finanzausgleichsänderungsgesetzes 2007
vom 18. Dezember 2006 (GVBl. I S. 736) zahlen bis zum 
30. September 2007 Bad Homburg 1 348 000 €, Fulda 719 000 €,
Gießen 1 035 000 €, Hanau 1 580 000 €, Marburg 989 000 €,
Rüsselsheim 1 311 000 € und Wetzlar 920 000 € an ihren je-
weiligen Landkreis zum Ausgleich für die erst ab 1. Januar
2008 geltende Reduzierung des Ermäßigungssatzes für die
Kreisumlage der Sonderstatusstädte.



§ 40a

Verzinsung

Rückständige Umlagen nach §§ 37 bis
40 sind vom Zeitpunkt ihrer Fälligkeit an
mit jährlich 2 vom Hundert über dem Ba-
siszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen
Gesetzbuches zu verzinsen. Der am Ers-
ten des Monats geltende Basiszinssatz ist
für jeden Zinstag dieses Monats zugrunde
zu legen.

SECHSTER ABSCHNITT

Sonstige Vorschriften

§ 41

Zuwendungen außerhalb der
Finanzausgleichsmasse

Soweit das Land außerhalb dieses Ge-
setzes aufgrund besonderer Gesetze oder
nach Maßgabe des jährlichen Haushalts-
plans Mittel für zweckgebundene Zuwen-
dungen an kommunale Empfänger vor-
sieht, sind bei der Zuwendung deren fi-
nanzielle Leistungsfähigkeit und ihre
Stellung im Finanz- und Lastenausgleich
zu berücksichtigen.3) Über die Mittel ver-
fügt das jeweils zuständige Fachministeri-
um im Einvernehmen mit dem für die
Kommunalaufsicht zuständigen Ministeri-
um und dem Ministerium der Finanzen.

§ 42

Kreisausgleichsstock

Die Landkreise können in ihrem Haus-
halt aus dem Aufkommen der Kreisumla-
ge einen Ausgleichsstock zum Ausgleich
außergewöhnlicher Belastungen ihrer Ge-
meinden ausweisen.

§ 43

Verwaltungskosten

Die dem Land zustehenden, bei dem
Landrat als Behörde der Landesverwal-
tung aufkommenden Verwaltungskosten
werden nach Abzug der daraus an andere
Stellen geleisteten Auslagen und Abga-
ben dem Landkreis überlassen.

§ 44

Zuweisungen von Verwarnungsgeldern
und Geldbußen

(1) Geldbußen, die durch Bescheid des
Gemeindevorstandes, des Bürgermeisters,
Oberbürgermeisters oder des Landrats als
allgemeine Ordnungsbehörde oder des
Kreisausschusses festgesetzt worden sind,

und Verwarnungsgelder, die von diesen
Behörden erhoben worden sind, fließen
der jeweiligen Gemeinde oder dem Land-
kreis zu. Satz 1 gilt entsprechend für Ne-
benfolgen, die zu einer Geldzahlung ver-
pflichten, für die Einziehung von Gegen-
ständen und für die Kosten des Bußgeld-
verfahrens.

(2) Der nach Abs. 1 begünstigten Ge-
meinde oder dem begünstigten Landkreis
fallen die notwendigen Auslagen zur
Last, soweit sie einem Betroffenen zu er-
statten sind.

§ 45

Kriegsfolgelasten

(1) Die Träger der Sozialhilfe tragen
die Aufwendungen, die ihnen

1. nach Maßgabe des Sozialhilferechts
für die Kriegsfolgenhilfe im Sinne der
§§ 7 bis 13 des Ersten Überleitungsge-
setzes in der Fassung vom 28. April
1955 (BGBl. I S. 193), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 8. Juni 1977 (BGBl. I
S. 801), erwachsen;

2. für die in § 2 Abs. 2 des Vierten Über-
leitungsgesetzes vom 27. April 1955
(BGBl. I S. 189) bezeichneten Leistun-
gen erwachsen, soweit diese Aufwen-
dungen nicht vom Bund, Land oder
Ausgleichsfonds getragen werden.

(2) Das Nähere regeln das für die
Kommunalaufsicht zuständige Ministeri-
um und das für das Flüchtlingswesen zu-
ständige Ministerium im Rahmen ihrer je-
weiligen Zuständigkeiten.

§ 46

Polizeiversorgungslasten

(1) Das Land trägt die Versorgungslas-
ten für die ehemaligen Reichspolizeibe-
amten und ihre Hinterbliebenen, die
ihren Wohnsitz am 8. Mai 1945 im Gebiet
des Landes Hessen hatten, wenn der Ver-
sorgungsfall vor dem 9. Mai 1945 einge-
treten und zu diesem Zeitpunkt eine im
Gebiet des Landes Hessen gelegene Ver-
sorgungskasse zuständig war.

(2) Dem Land obliegen die Pflichten
aus § 3 des Versorgungsanpassungsgeset-
zes vom 18. März 1952 (GVBl. I S. 84),
geändert durch Gesetz vom 14. Oktober
1966 (GVBl. I S. 311), gegenüber den
ehemaligen Reichspolizeibeamten und
ihren Hinterbliebenen, die ihren Wohnsitz
am 8. Mai 1945 im Gebiet des Landes
Hessen hatten.

(3) Den Gemeinden obliegen die
Pflichten aus § 63 des Gesetzes zur Rege-
lung der Rechtsverhältnisse der unter Ar-
tikel 131 des Grundgesetzes fallenden
Personen in der Fassung vom 13. Oktober
1965 (BGBl. I S. 1686), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 24. August 1976 (BGBl. I
S. 2485), gegenüber den ehemaligen
Reichspolizeibeamten, die am 8. Mai 1945
bei einer Dienststelle im Gebiet des Lan-
des Hessen standen, und gegenüber
ihren Hinterbliebenen.
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3) Nach Art. 4 des Finanzausgleichsänderungsgesetzes 2004
vom 18. Dezember 2003 (GVBl. I S. 511) können abweichend
von § 41 Satz 1 Maßnahmen der kommunalen Schulträger
aus den im Einzelplan des Kultusministeriums bereitgestell-
ten Mitteln des Bundesprogramms „Zukunft Bildung und Be-
treuung“ 2003 bis 2007 aufgrund der Verwaltungsvereinba-
rung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem
Land Hessen vom 12. Mai 2003 einheitlich mit einem Festbe-
trag in Höhe von 90 vom Hundert der zuwendungsfähigen
Ausgaben gefördert werden.



(4) Soweit für die Zeit vor dem 1. April
1952 Versorgungsbezüge abweichend
von diesen Bestimmungen gezahlt wor-
den sind, bleibt es dabei.

§ 46a

Ausgleichsleistungen an die Gemeinden
für Belastungen durch die Neuregelung

des Familienleistungsausgleichs

(1) Den Gemeinden wird zum Aus-
gleich ihrer Belastungen aus der Neure-
gelung des Familienleistungsausgleichs
ein Anteil von 26 vom Hundert des Mehr-
aufkommens der Umsatzsteuer zugewie-
sen, das dem Land gemäß dem Gesetz
über den Finanzausgleich zwischen Bund
und Ländern zusteht. Das Mehraufkom-
men der Umsatzsteuer wird als proportio-
naler Anteil des Gesamtaufkommens er-
mittelt.

(2) Der auf die Gemeinden entfallende
Anteil wird nach den Schlüsselzahlen für
die Aufteilung des Gemeindeanteils an der
Einkommensteuer verteilt, die in der Hessi-
schen Ausführungsverordnung zum Ge-
meindefinanzreformgesetz festgesetzt sind.

(3) Der auf die Gemeinden zu vertei-
lende Betrag wird für das Haushaltsjahr
im Haushaltsplan des Landes veran-
schlagt und mit je einem Viertel zu den in
der Hessischen Ausführungsverordnung
zum Gemeindefinanzreformgesetz ge-
nannten Terminen für die Abschlagszah-
lungen ausgezahlt. Die Vorschriften der
Hessischen Ausführungsverordnung zum
Gemeindefinanzreformgesetz über die Er-
mittlung und Zahlbarmachung der Aus-
gleichsleistungen gelten entsprechend.

(4) Nach Veröffentlichung der endgül-
tigen Abrechnung der Umsatzsteuerver-
teilung und des Finanzausgleichs unter
den Ländern wird der den Gemeinden
zustehende Anteilsbetrag abschließend
ermittelt und festgesetzt. Nach Anrech-
nung der geleisteten Abschlagszahlungen
wird der Unterschiedsbetrag mit der 
ersten Abschlagszahlung im folgenden
Haushaltsjahr ausgeglichen.

SIEBENTER ABSCHNITT

Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 47

Berichtigungen

(1) Anträge auf Berichtigung der Um-
lagegrundlagen oder einer Leistung auf-
grund dieses Gesetzes sind innerhalb 
einer Ausschlussfrist zu stellen, die in den
Ausführungsbestimmungen festzulegen
ist; sie muss mindestens bis zum 30. Juni
des Ausgleichsjahres laufen.

(2) Eine Berichtigung ist nur durchzu-
führen, wenn sie bei den Umlagegrundla-
gen zu einer Abweichung von mindestens
50 Euro oder bei einer Zuwendung zu ei-
ner Abweichung von mindestens 25 Euro
führt.

§ 48

Aufhebung von Leistungen

(1) Rücknahme, Widerruf, Erstattung
und Verzinsung der aus den Mitteln des
Finanzausgleichs festgesetzten Leistun-
gen richten sich im Übrigen nach dem
Hessischen Verwaltungsverfahrensgesetz.
Der zu erstattende oder zeitweilig nicht
zweckentsprechend verwendete Betrag
ist nur zu verzinsen, wenn dieser 50 000
Euro übersteigt.

(2) Die zu erstattenden Beträge und
Zinsen sollen bei dem jeweiligen Ausga-
benansatz vereinnahmt werden.

§ 49

Ausführungsbestimmungen

(1) In den Ausführungsbestimmungen
wird das Nähere über die Berechnung
und die Zahlung der Allgemeinen und
der Besonderen Zuweisungen festgelegt.

(2) Die Ausführungsbestimmungen er-
lässt das Ministerium der Finanzen ge-
meinsam mit dem für die Kommunalauf-
sicht zuständigen Ministerium. Sie sind
im Staatsanzeiger zu veröffentlichen.

(3) Im Staatsanzeiger sind außerdem
für jedes Ausgleichsjahr bekannt zu ge-
ben:

1. die Berechnung der Steuerverbund-
masse und der Finanzausgleichsmasse;

2. die Höhe der Zuweisungen für die ein-
zelnen Bereiche;

3. die Grundbeträge;

4. der Umlagehebesatz für die Kranken-
hausumlage.

§ 50

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar
1978 in Kraft4).

(2) Es tritt mit Ablauf des 31. Dezem-
ber 2011 außer Kraft.

Anlage 1 zum FAG

Tabelle des Hauptansatzes 
(zu § 10 Abs. 1)

Bei einer Einwohnerzahl Hauptansatz
bis unter in v. H.

1 2

5 000 107
7 500 114

10 000 121
15 000 124
20 000 126
30 000 127
50 000 129
50 000  und mehr 130

Der in Spalte 2 in jeder Zeile angegebene
Hauptansatz in v. H. gilt jeweils auch für
alle Gemeinden, deren Einwohner zwi-
schen der vorangehenden Stufe und der
aus Spalte 1 ersichtlichen höheren Ein-
wohnerzahl liegt.
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4) Dieser Absatz betrifft das Inkrafttreten des Gesetzes in der
ursprünglichen Fassung vom 20. Dezember 1977.
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dienst und Aufwandsentschädigung

§ 19 Aufnahme

§ 20 Aufwandsentschädigung

SECHSTER TEIL

Schlussvorschriften

§ 21 Aufhebung bisherigen Rechts

§ 22 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

ERSTER TEIL

Zuweisung von Aufgaben der 
Gefahrenabwehr an die allgemeinen 

Ordnungsbehörden

Aufgrund des § 89 Abs. 1 Satz 1 und
des § 89 Abs. 3 des Hessischen Gesetzes
über die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung in der Fassung vom 14. Januar 2005
(GVBl. I S. 14), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 17. Oktober 2005 (GVBl. I 
S. 674), verordnet die Landesregierung,
soweit die Aufgabe nach § 1 Nr. 2 über-
tragen wird, im Einvernehmen mit dem
Minister des Innern und für Sport:

§ 1

Aufgabenwahrnehmung der allgemeinen
Ordnungsbehörden

Folgende Aufgaben der Gefahrenab-
wehr werden von den allgemeinen Ord-
nungsbehörden wahrgenommen:

1. Pass-, Personalausweis- und Auslän-
derwesen,

2. Versammlungswesen, mit der Maßga-
be, dass in Gemeinden unter 7 500
Einwohnern die Kreisordnungsbehör-
de zuständig ist,

3. Waffenwesen, soweit es Erwerb,
Führung, Besitz und Einfuhr von Waf-
fen und Munition betrifft und es nicht
durch besondere Rechtsvorschriften
anderen Behörden übertragen ist, so-
wie Entgegennahme der Anzeige von
Sprengungen,

4. Zulassung von Personen zum Stra-
ßenverkehr,

5. Zulassung von Fahrzeugen zum Stra-
ßenverkehr, soweit sie nicht durch
besondere Rechtsvorschriften ande-
ren Behörden übertragen und soweit
sie nicht Aufgabe der Zulassungs-
behörden ist,

6. Angelegenheiten der Straßenverkehrs-
Ordnung, soweit sie nicht durch be-
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sondere Rechtsvorschriften anderen
Behörden übertragen und soweit sie
Aufgaben der Straßenverkehrsbehör-
den sind,

7. unbeschadet der Zuständigkeit der
Polizeibehörde die Überwachung des
Straßenverkehrs, auch durch Verwen-
dung technischer Mittel, soweit nichts
anderes bestimmt ist,

8. Aufsicht über die Beförderung radio-
aktiver Stoffe, sowie über die Beför-
derung und Lagerung gefährlicher
Güter, soweit sie nicht durch beson-
dere Rechtsvorschriften anderen Be-
hörden übertragen ist,

9. Lärmbekämpfung, soweit sie nicht
durch besondere Rechtsvorschriften
anderen Behörden übertragen ist,

10. Festsetzung der Sperrzeit,

11. Bekämpfung der verbotenen Prostitu-
tion.

ZWEITER TEIL

Organisation und Zuständigkeit 
der Polizeidienststellen

Aufgrund des § 15 Abs. 3 Satz 2, des 
§ 18 Abs. 2 Nr. 5, des § 91 Abs. 5, des § 92
Abs. 2 Satz 1, des § 98 Abs. 1 Nr. 1 und 2
und des § 114 Satz 1 des Hessischen Ge-
setzes über die öffentliche Sicherheit und
Ordnung verordnet der Minister des In-
nern und für Sport:

§ 2

Aufgabenwahrnehmung der 
Polizeibehörden

(1) Die den Polizeibehörden übertra-
genen Aufgaben,

1. Gefahren für die öffentliche Sicherheit
und Ordnung abzuwehren (§ 1 und § 2
Satz 1 des Hessischen Gesetzes über
die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung) und

2. Straftaten und Ordnungswidrigkeiten
zu erforschen (§ 1 Abs. 2 des Hessi-
schen Gesetzes über die öffentliche Si-
cherheit und Ordnung in Verbindung
mit § 163 der Strafprozessordnung und
§ 53 des Gesetzes über Ordnungswid-
rigkeiten),

werden gemeinsam durch die Schutzpoli-
zei und die Kriminalpolizei erfüllt.

(2) Jede Polizeibehörde

1. nimmt ungeachtet ihrer sachlichen
oder örtlichen Zuständigkeit Anzeigen
von Straftaten und Ordnungswidrig-
keiten entgegen,

2. trifft in eigener Zuständigkeit alle
Maßnahmen, soweit die zuständige
Stelle nicht oder nicht rechtzeitig tätig
werden kann (Sofortmaßnahmen) und

3. unterrichtet unverzüglich die zuständi-
ge Stelle.

(3) Zuständige Stelle für die Erteilung
der Zustimmung zur Einrichtung der Kon-

trollstelle nach § 18 Abs. 2 Nr. 5 des Hes-
sischen Gesetzes über die öffentliche Si-
cherheit und Ordnung ist die Behörden-
leitung der die Kontrollstelle einrichten-
den Polizeibehörde oder eine von dieser
beauftragte Bedienstete oder ein von die-
ser beauftragter Bediensteter.

(4) Für gemeinsame Einsätze von Poli-
zeibehörden bestimmt das Landespolizei-
präsidium die Einsatzleitung.

(5) Zur Bewältigung von Sonderlagen
kann das Landespolizeipräsidium einzel-
ne Polizeibehörden mit einer dienstbe-
reichsübergreifenden Wahrnehmung von
Aufgaben beauftragen.

§ 3

Polizeidienststellen

Polizeidienststellen sind

1. als oberste Polizeibehörde das Ministe-
rium des Innern und für Sport (Landes-
polizeipräsidium),

2. als Polizeibehörden

a) das Polizeipräsidium Nordhessen
mit Dienstsitz in Kassel,

b) das Polizeipräsidium Osthessen mit
Dienstsitz in Fulda,

c) das Polizeipräsidium Mittelhessen
mit Dienstsitz in Gießen,

d) das Polizeipräsidium Westhessen
mit Dienstsitz in Wiesbaden,

e) das Polizeipräsidium Frankfurt am
Main mit Dienstsitz in Frankfurt am
Main,

f) das Polizeipräsidium Südosthessen
mit Dienstsitz in Offenbach am
Main,

g) das Polizeipräsidium Südhessen mit
Dienstsitz in Darmstadt,

h) das Hessische Landeskriminalamt
mit Dienstsitz in Wiesbaden,

i) das Hessische Bereitschaftspolizei-
präsidium mit Dienstsitz in Wiesba-
den,

j) das Präsidium für Technik, Logistik
und Verwaltung mit Dienstsitz in
Wiesbaden,

3. als Polizeieinrichtung die Hessische
Polizeischule mit Dienstsitz in Wiesba-
den.

§ 4

Landespolizeipräsidium

(1) Das Landespolizeipräsidium nimmt
als Abteilung des Ministeriums des In-
nern und für Sport die Aufgaben der
obersten Polizeibehörde und des Lage-
zentrums der Hessischen Landesregie-
rung wahr.

(2) Das Landespolizeipräsidium ist für
die Durchführung der unmittelbaren Per-
sonenschutzaufgaben und für Umfeld-
maßnahmen bei den Mitgliedern der Ver-
fassungsorgane des Landes Hessen zu-
ständig. Es kann auch den Schutz anderer
Personen übernehmen.
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§ 5

Polizeipräsidien

(1) Die Polizeipräsidien sind in ihren
Dienstbereichen für die Erfüllung aller
polizeilichen Aufgaben zuständig, soweit
diese nicht einer anderen Polizeidienst-
stelle übertragen sind (§ 94 Satz 1 in Ver-
bindung mit § 101 Abs. 1 Satz 2 des Hes-
sischen Gesetzes über die öffentliche Si-
cherheit und Ordnung). Die Polizeipräsi-
dien sind zur engen Zusammenarbeit mit
den Kreisordnungsbehörden verpflichtet.

(2) Den Polizeipräsidien sind als
Dienstbereiche grundsätzlich zugewiesen

1. Polizeipräsidium Nordhessen
die kreisfreie Stadt Kassel,
der Landkreis Kassel,
der Schwalm-Eder-Kreis,
der Landkreis Waldeck-Franken-
berg,
der Werra-Meißner-Kreis,

2. Polizeipräsidium Osthessen
der Landkreis Fulda,
der Landkreis Hersfeld-Rotenburg,
der Vogelsbergkreis,

3. Polizeipräsidium Mittelhessen
der Landkreis Gießen,
der Lahn-Dill-Kreis,
der Landkreis Marburg-Bieden-
kopf,
der Wetteraukreis,

4. Polizeipräsidium Westhessen
die kreisfreie Stadt Wiesbaden,
der Hochtaunuskreis,
der Landkreis Limburg-Weilburg,
der Main-Taunus-Kreis,
der Rheingau-Taunus-Kreis,

5. Polizeipräsidium Frankfurt am Main
die kreisfreie Stadt Frankfurt am
Main,
der sich auf den Landkreis Groß-
Gerau erstreckende eingefriedete
Teil des Flughafens Frankfurt,

6. Polizeipräsidium Südosthessen
die kreisfreie Stadt Offenbach am
Main,
der Main-Kinzig-Kreis,
der Landkreis Offenbach,

7. Polizeipräsidium Südhessen
die kreisfreie Stadt Darmstadt,
der Landkreis Bergstraße,
der Landkreis Groß-Gerau, soweit
nicht zum Dienstbereich des Poli-
zeipräsidiums Frankfurt am Main
gehörend,
der Landkreis Darmstadt-Dieburg,
der Odenwaldkreis.

(3) Die Dienstbereiche der Polizeipräsi-
dien sind in regionale Dienstbezirke ein-
geteilt, für die jeweils eine Polizeidirekti-
on zuständig ist. Jede kreisfreie Stadt und
jeder Landkreis bilden regelmäßig je ei-
nen regionalen Dienstbezirk. In der Stadt
Frankfurt am Main können mehrere re-
gionale Dienstbezirke eingerichtet wer-
den. Die Polizeidirektionen tragen in der
Behördenbezeichnung als Zusatz regel-
mäßig die Bezeichnung der kreisfreien
Stadt oder des Landkreises, für die oder

für den sie zuständig sind. Bei der Beset-
zung der Leitung der Polizeidirektionen
sind die jeweiligen Kreisordnungsbehör-
den anzuhören.

(4) Die regionalen Dienstbezirke wer-
den unter regelmäßiger Beachtung der
Gemeindegrenzen in örtliche Dienstbezir-
ke eingeteilt, für die jeweils Polizeistatio-
nen oder Polizeireviere zuständig sind.

(5) Für die Wahrnehmung der polizeili-
chen Aufgaben auf den Bundesautobah-
nen werden örtliche Dienstbezirke ausge-
wiesen, für die jeweils Polizeiautobahn-
stationen zuständig sind.

(6) Das Landespolizeipräsidium errich-
tet die Polizeidirektionen, die Polizeista-
tionen, die Polizeireviere und die Polizei-
autobahnstationen und legt die regiona-
len und örtlichen Dienstbezirke fest.

(7) Aus zwingenden polizeilichen
Gründen können die Polizeipräsidien Po-
lizeiposten und Polizeiautobahnposten er-
richten. Diese sind Teile der Stationen
oder Reviere, bei denen sie errichtet sind.

(8) Die Aufgaben des Personen-
schutzes und des Zeugenschutzes werden
dienstbereichsübergreifend wahrgenom-
men.

§ 6

Hessisches Landeskriminalamt

(1) Das Hessische Landeskriminalamt
(HLKA) hat als zentrale Dienststelle des
Landes für Aufgaben der Kriminalitäts-
bekämpfung insbesondere

1. mitzuwirken

a) bei der Bearbeitung von Wirt-
schaftsstrafsachen, wenn beson-
ders umfangreiche oder schwieri-
ge Ermittlungen erforderlich sind,

b) bei der Verfolgung von Staats-
schutzdelikten durch den General-
bundesanwalt,

2. den polizeilichen Rechts- und Amts-
hilfeverkehr mit dem Ausland vorzu-
nehmen,

3. die Ermittlungen grundsätzlich selbst
wahrzunehmen

a) in den Fällen des überörtlich orga-
nisierten, ungesetzlichen Handels
mit Betäubungsmitteln, Waffen,
Munition und Sprengstoff,

b) in Fällen der organisierten Herstel-
lung oder Verbreitung von Falsch-
geld und totalgefälschten unbaren
Zahlungsmitteln,

c) bei Umweltstrafsachen von über-
örtlicher Bedeutung, wenn beson-
ders umfangreiche oder schwieri-
ge Ermittlungen zu erwarten sind
und soweit nicht das Hessische Be-
reitschaftspolizeipräsidium zustän-
dig ist,

d) in Fällen der Nuklearkriminalität,

e) bei Ersuchen des Generalbundes-
anwalts oder des Ermittlungsrich-
ters beim Bundesgerichtshof in
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Verfahren, in denen der General-
bundesanwalt die Ermittlungen
führt,

4. Verdachtsanzeigen nach § 11 des
Geldwäschegesetzes vom 25. Okto-
ber 1993 (BGBl. I S. 1770), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 15. De-
zember 2003 (BGBl. I S. 2676), zu be-
arbeiten,

5. auf Ersuchen von Polizeidienststellen,
Staatsanwaltschaften oder Gerichten
Gutachten für Straf- und Bußgeldver-
fahren zu erstatten und vor Gericht
zu vertreten und grundsätzlich die
Entschärfung und Begutachtung un-
konventioneller Spreng- und Brand-
vorrichtungen zu betreiben,

6. die polizeiliche Kriminalprävention
zu koordinieren,

7. für Maßnahmen zum Schutz gefähr-
deter Personen Gefährdungsstufen
und Schutzmaßnahmen festzulegen,

8. in Zeugenschutzangelegenheiten

a) Maßnahmen zum Schutz von Zeu-
gen in eigenen Ermittlungsverfah-
ren, in bedeutsamen Fällen oder in
Fällen, die von einer außerhessi-
schen Dienststelle übernommen
werden, selbst durchzuführen,

b) die Aufgaben einer zentralen Ko-
ordinierungsstelle für Hessen wahr-
zunehmen,

9. kriminalistische und kriminologische
Forschungen durchzuführen,

10. Informationen und Unterlagen für die
polizeiliche Kriminalitätsbekämpfung
zu sammeln und auszuwerten,

11. den Einsatz der hessischen Spezial-
einheiten und -kräfte zu koordinieren
und sicherzustellen, dass im Bedarfs-
fall besondere Führungs- und Ein-
satzmittel zur Verfügung stehen.

(2) Zuständige Stelle für die Erteilung
der Zustimmung zur Datenerhebung
durch Observation über einen Zeitraum
von mehr als drei Monaten nach § 15 
Abs. 3 Satz 2 des Hessischen Gesetzes
über die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung ist das Hessische Landeskriminalamt.

(3) Das Hessische Landeskriminalamt
entscheidet über einen Antrag der betrof-
fenen Person auf Löschung der über sie
gespeicherten Daten, wenn es die Daten
automatisiert verarbeitet hat und die da-
zugehörigen Unterlagen im Zeitpunkt der
Antragstellung bei verschiedenen Polizei-
behörden geführt werden.

(4) Die Polizeibehörden sind verpflich-
tet, dem Hessischen Landeskriminalamt
die zur Erfüllung seiner Aufgaben erfor-
derlichen Informationen und Unterlagen
zu übermitteln.

§ 7

Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

(1) Das Hessische Bereitschaftspolizei-
präsidium nimmt über die ihm nach § 93
des Hessischen Gesetzes über die öffent-

liche Sicherheit und Ordnung übertra-
genen Aufgaben hinaus die Aufgaben 
der Wasserschutzpolizei, der Polizeihub-
schrauberstaffel und der Polizeireiterstaf-
fel wahr.

(2) Zur Wahrnehmung der Aufgaben
der Wasserschutzpolizei ist eine Wasser-
schutzpolizeiabteilung errichtet mit einem
festgelegten Dienstbereich. Der Dienstbe-
reich ist in mehrere regionale Dienstbe-
zirke aufgeteilt, für die jeweils Wasser-
schutzpolizeistationen oder Wasserschutz-
polizeiposten zuständig sind. Das Landes-
polizeipräsidium errichtet die Wasser-
schutzpolizeistationen und legt die regio-
nalen Dienstbezirke fest.

(3) Das Hessische Bereitschaftspolizei-
präsidium hat bei Aufgaben des Gewäs-
serschutzes alle mit Strafe oder Geldbuße
bedrohten Verstöße gegen Umweltvor-
schriften auf den Wasserflächen des
Dienstbereichs zu bearbeiten.

§ 8

Präsidium für Technik, Logistik 
und Verwaltung

(1) Als zentrale Dienststelle für die po-
lizeiliche Informations- und Kommunika-
tionstechnik übt das Präsidium für Tech-
nik, Logistik und Verwaltung die Fach-
aufsicht über die dem Landespolizeipräsi-
dium nachgeordneten Polizeidienststellen
bezüglich der Informations- und Kommu-
nikationssysteme aus. Es kann, soweit
ihm die Fachaufsicht zusteht, die erfor-
derlichen Weisungen auch für den Einzel-
fall erteilen. Die Dienst- und Fachaufsicht
des Landespolizeipräsidiums bleibt un-
berührt.

(2) Das Präsidium für Technik, Logistik
und Verwaltung ist auch zuständige Be-
hörde für

1. die Bewirtschaftung der Mittel der Po-
lizei, soweit diese nicht auf andere Po-
lizeidienststellen übertragen ist,

2. die Erhebung der Kosten von Maßnah-
men der Polizeibehörden nach dem
Hessischen Gesetz über die öffentliche
Sicherheit und Ordnung,

3. die Erhebung der Kosten nach ande-
ren Vorschriften des Verwaltungskos-
tenrechts für Amtshandlungen der Po-
lizei.

§ 9

Hessische Polizeischule

(1) Die Hessische Polizeischule ist ne-
ben der Aus- und Fortbildung aller Poli-
zeibediensteten nach der beruflichen
Grundqualifizierung insbesondere zu-
ständig für

1. die Werbung und Auswahl von Poli-
zeinachwuchskräften und

2. die Koordinierung und Durchführung
internationaler polizeilicher Ausbil-
dungs- und Ausstattungshilfe.

(2) Die Hessische Polizeischule berät
und unterstützt die Polizeibehörden des
Landes und wirkt bei der Fortentwick-
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lung polizeilicher Führungs- und Einsatz-
mittel mit. Sie unterhält einen Zentralen
Polizeipsychologischen Dienst.

(3) Die Hessische Polizeischule kann
Außenstellen einrichten.

DRITTER TEIL

Ausbildung und Bestellung 
von Hilfspolizeibeamtinnen und 

Hilfspolizeibeamten

Aufgrund des § 99 Abs. 4 und des 
§ 114 Satz 1 des Hessischen Gesetzes
über die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung verordnet der Minister des Innern
und für Sport:

§ 10

Ausbildung

(1) Zur Hilfspolizeibeamtin oder zum
Hilfspolizeibeamten nach § 99 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 1, 3 und 4 des Hessischen Ge-
setzes über die öffentliche Sicherheit und
Ordnung kann nur bestellt werden, wer
aufgrund einer Ausbildung nach Abs. 3
bis 5 die theoretischen und praktischen
Kenntnisse erworben hat, die zur Wahr-
nehmung der zu erfüllenden Aufgaben
erforderlich sind. Das Regierungspräsidi-
um kann im Einzelfall Ausnahmen zulas-
sen, wenn die erforderlichen theoreti-
schen und praktischen Kenntnisse bereits
auf andere Weise erworben wurden.

(2) Die Dienstherrin oder der Dienstherr
oder die Arbeitgeberin oder der Arbeitge-
ber der in Abs. 1 genannten Personen hat
dafür Sorge zu tragen, dass Hilfspolizei-
beamtinnen und Hilfspolizeibeamte die
erforderlichen Kenntnisse durch Aus- und
Fortbildung erwerben. Dies gilt auch in
den Fällen, in denen den in Abs. 1 ge-
nannten Personen aufgrund einer Aufga-
benübertragung durch Rechtsverordnung
die Befugnisse einer Hilfspolizeibeamtin
oder eines Hilfspolizeibeamten zustehen.
Besteht kein Dienst- oder Arbeitsverhält-
nis, trifft die Verpflichtung das Regie-
rungspräsidium.

(3) Die Ausbildungsdauer der in Abs. 1
genannten Personen darf sechs Wochen
nicht unterschreiten. Die wöchentliche
Unterrichtszeit beträgt 25 bis 30 Stunden.
Das Regierungspräsidium kann im Einzel-
fall Ausnahmen zulassen. Die Ausnah-
men können sich auf einzelne Lehrgänge
oder einzelne Lehrgangsteilnehmerinnen
und Lehrgangsteilnehmer erstrecken.

(4) Die Ausbildung umfasst in einem
allgemeinen Teil die Vermittlung allge-
meiner verwaltungs- und verfassungs-
rechtlicher Kenntnisse sowie theoreti-
scher und praktischer Kenntnisse des all-
gemeinen Gefahrenabwehrrechts und der
allgemeinen Bestimmungen des Straf-
und des Ordnungswidrigkeitenrechts; in
einem besonderen Teil sind Kenntnisse
über spezialgesetzliche Regelungen der
Rechtsgebiete zu vermitteln, in denen die
Hilfspolizeibeamtin oder der Hilfspolizei-
beamte tätig werden soll.

(5) Die Ausbildung ist auf der Grundla-
ge eines Lehrstoffplans durchzuführen,
der vom Hessischen Verwaltungsschul-
verband im Einvernehmen mit den kom-
munalen Spitzenverbänden und der Hes-
sischen Polizeischule nach Anhörung der
Regierungspräsidien erstellt wird, und
schließt mit einer Befähigungsnachweis-
prüfung ab. Bei der Ausbildung werden
nach Möglichkeit Polizeivollzugsbeamtin-
nen und Polizeivollzugsbeamte unterstüt-
zend tätig.

§ 11

Bedienstete der Forst- und 
Fischereiverwaltung

Folgende Bedienstete der Forst- und
Fischereiverwaltung haben im Rahmen
ihrer forst-, jagd- und fischereidienstli-
chen Vollzugsaufgaben auf dem Gebiet
der Gefahrenabwehr sowie der hilfswei-
sen Wahrnehmung von Aufgaben auf
dem Gebiet der Verfolgung von Straftaten
und Ordnungswidrigkeiten die Befugnis-
se von Hilfspolizeibeamtinnen und Hilfs-
polizeibeamten:

1. im Bereich der Forstverwaltung Forst-
beamtinnen und Forstbeamte im
Außendienst sowie Forstbetriebsange-
stellte mit vergleichbarer Ausbildung
und entsprechendem Dienstauftrag bei
den Forstämtern des Landesbetriebes
Hessen-Forst, der Gemeinden und an-
derer Körperschaften des öffentlichen
Rechts,

2. im Bereich der Fischereiverwaltung
Beamtinnen und Beamte des mittleren
und gehobenen Dienstes sowie neben-
amtliche Fischereiaufseherinnen und
Fischereiaufseher, sofern sie mit der
Fischereiaufsicht staatlich beauftragt
und im Hauptamt Beamtinnen oder
Beamte des Bundes, des Landes, einer
Gemeinde oder eines Gemeindever-
bandes sind.

Dies gilt nicht für Beamtinnen und Beam-
te auf Widerruf.

§ 12

Bedienstete der Gewerbe-, Preis- oder 
Lebensmittelüberwachung sowie der 
Gesundheits- oder Veterinäraufsicht

Bedienstete der Gemeinde, des Land-
kreises oder des Landes, die in der Ge-
werbe-, Preis- oder Lebensmittelüberwa-
chung, der Gesundheits- oder Veterinär-
aufsicht im Außendienst tätig sind, haben
im Rahmen ihrer Vollzugsaufgaben auf
dem Gebiet der Gefahrenabwehr sowie
der hilfsweisen Wahrnehmung von Auf-
gaben auf dem Gebiet der Verfolgung
von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten
die Befugnisse von Hilfspolizeibeamtin-
nen und Hilfspolizeibeamten.

§ 13

Wachpolizei

Angestellte des Landes, die bei den
Polizeipräsidien tätig sind und Vollzugs-
aufgaben wahrnehmen, für die der Ein-
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satz von Polizeivollzugsbeamtinnen und
Polizeivollzugsbeamten nicht zwingend
erforderlich ist (Wachpolizei), haben im
Rahmen dieser Aufgaben auf dem Gebiet
der Gefahrenabwehr sowie der hilfswei-
sen Wahrnehmung von Aufgaben auf
dem Gebiet der Verfolgung von Straftaten
und Ordnungswidrigkeiten die Befugnis-
se von Hilfspolizeibeamtinnen und Hilfs-
polizeibeamten. Sie sind zur Anwendung
unmittelbaren Zwanges durch Hilfsmittel
der körperlichen Gewalt und durch Waf-
fen (§ 55 Abs. 3 und 4 des Hessischen Ge-
setzes über die öffentliche Sicherheit und
Ordnung) ermächtigt. Zum Waffenge-
brauch gegen Personen sind sie nur er-
mächtigt, wenn die Voraussetzungen des
§ 61 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 4 Buchst. a des
Hessischen Gesetzes über die öffentliche
Sicherheit und Ordnung vorliegen; § 61
Abs. 2 des Hessischen Gesetzes über die
öffentliche Sicherheit und Ordnung bleibt
unberührt.

VIERTER TEIL

Prüffristen bei gefahrenabwehr-
behördlicher und polizeilicher 

Datenspeicherung

Aufgrund des § 27 Abs. 4 Satz 1, des 
§ 98 Abs. 1 Nr. 1 und des § 114 des Hessi-
schen Gesetzes über die öffentliche Si-
cherheit und Ordnung verordnet der Mi-
nister des Innern und für Sport:

§ 14

Regelmäßige Überprüfung

Personenbezogene Daten, die automa-
tisiert oder in personenbezogen geführten
Akten der Polizeibehörden und Gefahren-
abwehrbehörden gespeichert sind, sind
nach den sich aus den folgenden Vor-
schriften ergebenden Fristen regelmäßig
daraufhin zu überprüfen, ob eine weitere
Speicherung erforderlich ist. Besondere
Rechtsvorschriften über Prüffristen bei
gefahrenabwehrbehördlicher Datenspei-
cherung bleiben unberührt.

§ 15

Prüffristen bei tatverdächtigen Personen

(1) Bei Daten tatverdächtiger Personen
betragen die Prüffristen:

1. bei Kindern zwei Jahre,

2. bei Jugendlichen fünf Jahre,

3. bei Personen über siebzig Jahre fünf
Jahre,

4. bei anderen Personen zehn Jahre.

Bei Fällen von geringer Bedeutung ver-
kürzt sich die Prüffrist bei Kindern auf ein
Jahr, bei Jugendlichen auf zwei Jahre, im
Übrigen auf drei Jahre.

(2) Automatisiert verarbeitete Daten
sind zu löschen und die dazugehörigen
Unterlagen sowie die Akten sind zu ver-
nichten, wenn kein Anlass für eine erneu-
te Aufnahme in die Datensammlung ent-
standen ist.

(3) Die Löschung und die Vernichtung
können unterbleiben, wenn es sich um ei-
ne Straftat mit erheblicher Bedeutung
handelt und tatsächliche Anhaltspunkte
die Annahme rechtfertigen, dass die Per-
son solche Straftaten begehen wird. Die
Gründe für die Verlängerung sind akten-
kundig zu machen. Spätestens nach zwei
Jahren, bei Kindern nach einem Jahr, hat
eine erneute Prüfung nach den gleichen
Maßstäben zu erfolgen.

(4) Löschung und Vernichtung können
auch unterbleiben:

1. bei einer Sexualstraftat nach dem 
13. Abschnitt des Strafgesetzbuches,
ausgenommen den §§ 183a, 184, 184d
und 184e des Strafgesetzbuches, oder

2. bei einer sexuell bestimmten Straftat
nach den §§ 211 bis 213 und 223 bis
228 des Strafgesetzbuches.

Spätestens nach fünf Jahren, bei Kindern
nach zwei Jahren, hat eine Überprüfung
nach Abs. 3 zu erfolgen.

(5) Tatverdächtige Person ist eine Per-
son, die im Verdacht steht, eine rechts-
widrige Tat im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 5
des Strafgesetzbuches begangen zu ha-
ben, vorzubereiten oder vorbereitet zu
haben.

§ 16

Prüffristen bei vermissten und 
sonstigen Personen

(1) Bei Daten vermisster Personen be-
trägt die Prüffrist:

1. in unaufgeklärten Fällen 30 Jahre,

2. in aufgeklärten Fällen fünf Jahre, bei
Kindern zwei Jahre.

(2) Bei personenbezogenen Daten, die
zur Vorgangsverwaltung oder zu sonsti-
gen Zwecken verarbeitet werden, beträgt
die Prüffrist drei Jahre.

§ 17

Beginn der Prüffrist

(1) Die Prüffrist beginnt mit dem letz-
ten Ereignis, das die Speicherung be-
gründet hat, in Fällen des § 15 nicht vor
Entlassung der betroffenen Personen aus
einer Justizvollzugsanstalt oder der Been-
digung einer mit Freiheitsentzug verbun-
denen Maßregel der Besserung oder Si-
cherung. Ereignis im Sinne des Satz 1 ist
in Fällen des § 16 Abs. 1 Nr. 1 die Ver-
misstenmeldung und in Fällen des § 16
Abs. 1 Nr. 2 die Aufklärung der Vermiss-
tensache. Sind die Daten zugleich in einer
Verbunddatei des Bundeskriminalamtes
gespeichert, richtet sich der Beginn der
Prüffrist nach dem Ereignis, das die Spei-
cherung in dieser Datei begründet hat.

(2) In den Fällen des § 16 Abs. 2 be-
ginnt die Frist mit der erstmaligen Spei-
cherung zu dem jeweiligen Zweck.

(3) Hängt die Länge der Prüffrist vom
Lebensalter der betroffenen Person ab, ist



das Lebensalter im Zeitpunkt des Ereig-
nisses maßgebend.

§ 18

Zuständige Stellen

(1) Die Prüfung nach den §§ 15 und 16
obliegt der datenverarbeitenden Stelle.
Werden die Daten von einer Stelle auto-
matisiert verarbeitet, die nicht die dazu-
gehörigen Unterlagen führt, ist diejenige
Stelle zuständig, die die Unterlagen führt.

(2) Die datenverarbeitende Stelle un-
terstützt die in Abs. 1 Satz 2 genannten
Stellen bei der Einhaltung der Fristen in
geeigneter Weise.

FÜNFTER TEIL

Aufnahme in den Freiwilligen Polizei-
dienst und Aufwandsentschädigung

Aufgrund des § 3 Abs. 1 Satz 2 und
des § 8 Satz 3 des Hessischen Freiwilli-
gen-Polizeidienst-Gesetzes vom 13. Juni
2000 (GVBl. I S. 294), geändert durch Ge-
setz vom 21. Juli 2004 (GVBl. I S. 250),
verordnet der Minister des Innern und für
Sport:

§ 19

Aufnahme

In den Freiwilligen Polizeidienst kön-
nen Personen aufgenommen werden, die
das achtzehnte Lebensjahr, aber noch
nicht das fünfundsechzigste Lebensjahr
vollendet haben. Mit Vollendung des
siebzigsten Lebensjahres endet das
Dienstverhältnis eines Angehörigen des
Freiwilligen Polizeidienstes.

§ 20

Aufwandsentschädigung

Bei einer Heranziehung zur Dienstleis-
tung sowie zur Aus- und Fortbildung er-
halten die Angehörigen des Freiwilligen
Polizeidienstes auf Antrag eine Aufwands-
entschädigung durch die Kommunen in

Höhe von sieben Euro für jede begonne-
ne Stunde.

SECHSTER TEIL

Schlussvorschriften

§ 21

Aufhebung bisherigen Rechts

Es werden aufgehoben:

1. Die Zuweisungsverordnung vom 18. Ju-
li 1972 (GVBl. I S. 255)1), zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 18. Juli
2005 (GVBl. I S. 546),

2. die Polizeiorganisationsverordnung vom
1. Dezember 2004 (GVBl. I S. 393)2),

3. die Verordnung über die Ausbildung
und Bestellung von Hilfspolizeibeam-
tinnen und Hilfspolizeibeamten vom
18. März 2002 (GVBl. I S. 51)3),

4. die Prüffristenverordnung vom 26. Juni
1996 (GVBl. I S. 322)4), zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 1. Dezem-
ber 2004 (GVBl. I S. 393),

5. die Verordnung zur Durchführung des
Hessischen Freiwilligen-Polizeidienst-
Gesetzes vom 11. August 2004 (GVBl. I
S. 289)5),

6. die Anordnung über die Zuständigkeit
für die Erteilung von Zustimmungen
nach dem Hessischen Gesetz über 
die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung vom 9. November 1998 (GVBl. I 
S. 484)6),

7. die Verordnung über die zur Aus-
führung des Versammlungsgesetzes
zuständigen Verwaltungsbehörden vom
3. Mai 1961 (GVBl. S. 65)7), geändert
durch Gesetz vom 15. Mai 1974 (GVBl. I
S. 241).

§ 22

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft. Sie tritt mit Ab-
lauf des 31. Dezember 2012 außer Kraft.
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Wiesbaden, den 12. Juni 2007

H e s s i s c h e  L a n d e s r e g i e r u n g

D e r  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  M i n i s t e r

K o c h d e s  I n n e r n  u n d  f ü r  S p o r t

B o u f f i e r

1) Hebt auf GVBl. II 310-26
2) Hebt auf GVBl. II 310-102
3) Hebt auf GVBl. II 310-91
4) Hebt auf GVBl. II 310-77
5) Hebt auf GVBl. II 310-101
6) Hebt auf GVBl. II 310-83
7) Hebt auf GVBl. II 315-1
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Aufgrund des § 35 Abs. 5 und des § 40
Abs. 2 des Hessischen Forstgesetzes in
der Fassung vom 10. September 2002
(GVBl. I S. 582), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 4. Dezember 2006 (GVBl. I 
S. 619), wird verordnet:

§ 1

Allgemeine Förderung

(1) Zielsetzung der allgemeinen Förde-
rung ist, die Waldbesitzerinnen und
Waldbesitzer in die Lage zu versetzen, die
wirtschaftlichen Potenziale der Wälder
selbstverantwortlich zu nutzen. Darüber
hinaus soll ihre Bereitschaft unterstützt
werden, durch forstliche Zusammen-
schlüsse die Bewirtschaftung der ange-
schlossenen Waldflächen und der zur
Aufforstung bestimmten Grundstücke zu
verbessern. 

(2) Die allgemeine Förderung erfolgt
kostenfrei gegenüber allen Waldbesitze-
rinnen und Waldbesitzern sowie forstwirt-
schaftlichen Zusammenschlüssen. Forstli-
che Zusammenschlüsse im Sinne dieser
Verordnung sind die Forstbetriebsvereini-
gungen nach § 43 des Hessischen Forst-
gesetzes und die forstwirtschaftlichen Zu-
sammenschlüsse nach dem Dritten Kapi-
tel des Bundeswaldgesetzes vom 2. Mai
1975 (BGBl. I S. 1037), zuletzt geändert
durch Verordnung vom 31. Oktober 2006
(BGBl. I S. 2407).

(3) Die allgemeine Förderung durch
den Landesbetrieb Hessen-Forst umfasst 

1. die allgemeine Beratung über forstli-
che Fragestellungen durch Exkursi-
ons-, Lehrveranstaltungs- oder Vor-
tragsangebote der forstlichen Dienst-
stellen des Landes,

2. die forstfachliche Aus- und Weiterbil-
dung durch die Mobilen Waldbauern-
schulen,

3. Informationen über die Holzmarktlage,

4. die Beratung bei der Beschaffung
forstlicher Betriebsmittel,

5. die Beratung über finanzielle Förder-
möglichkeiten,

6. Informationen zu forstrechtlichen An-
tragsverfahren,

7. die tätige Mithilfe bei der Bildung
forstlicher Zusammenschlüsse bis zur
förmlichen Anerkennung.

§ 2

Besondere Förderung

(1) Die besondere Förderung durch
den Landesbetrieb Hessen-Forst nach 
§ 40 Abs. 1 Satz 2 des Hessischen Forst-
gesetzes erfolgt durch forstbetriebliche
Betreuung nach § 3 oder durch Sonder-
leistungen nach § 4. Diese Leistungen
können auch nebeneinander in Anspruch
genommen werden.

(2) Die besondere Förderung erfolgt
aufgrund einer vertraglichen Vereinba-
rung mit der Waldbesitzerin oder dem
Waldbesitzer. Sie kann auch mit forstli-
chen Zusammenschlüssen vereinbart
werden. 

§ 3

Forstbetriebliche Betreuung

Die forstbetriebliche Betreuung umfasst

1. die Mitwirkung bei der Aufstellung
der mittelfristigen Betriebspläne,

2. die sachgemäße und wirtschaftliche
Umsetzung der mittelfristigen Betriebs-
pläne,

3. die Aufstellung und Beratung der
jährlichen Wirtschaftsplanung,

4. die Steuerung und Umsetzung der
jährlichen Wirtschaftsplanung, ein-
schließlich forstlicher Nebennutzun-
gen,

5. die Holzaushaltung, -aufnahme und
Verkaufsvorbereitung einschließlich
der Walddatenerfassung (außer Ver-
tragsabschluss sowie Rechnungstel-
lung und Kassenwesen einschließlich
Abwicklung über automatisierte Ver-
fahren),

6. die Erhebung und Aufbereitung be-
trieblicher Daten im Auftrag der
Waldbesitzerin oder des Waldbesit-
zers,

7. die Durchführung von Maßnahmen
zur Wahrung gesetzlicher Verpflich-
tungen der Waldbesitzerin oder des
Waldbesitzers im Rahmen der Wald-
bewirtschaftung (insbesondere Wald-
schutz, Verkehrssicherung, Nachbar-
rechte, naturschutz- und wasser-
schutzrechtliche Regelungen),

8. die Mitwirkung bei der beruflichen
Aus- und Fortbildung von Betriebs-
personal,

9. die finanzielle und betriebswirtschaft-
liche Rechenschaftslegung gegenüber
der Waldbesitzerin oder dem Waldbe-
sitzer sowie die fachliche Prüfung von
Arbeitsleistungen und von Unterneh-

Verordnung
über die Leistungen der Förderung im Privatwald

und die zu entrichtenden Kostensätze*)

Vom 1. Juni 2007

*) GVBl. II 86-37
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mereinsätzen im Forstbetrieb mit Un-
terstützung bei der Abrechnung von
Lohnunternehmen,

10. Aufsichtsmaßnahmen der verantwort-
lichen Person im Sinne von § 7 Abs. 4
des Forstvermehrungsgutgesetzes vom
22. Mai 2002 (BGBl. I S. 1658), geän-
dert durch Verordnung vom 31. Okto-
ber 2006 (BGBl. I S. 2407).

§ 4

Sonderleistungen

Sonderleistungen sind insbesondere

1. Einzelleistungen der forstbetriebli-
chen Betreuung nach § 3, soweit dar-
über keine vertragliche Vereinbarung
vorliegt,

2. die mittelfristige Betriebsplanung des
Forstbetriebs,

3. Gutachten und Beweissicherungen,

4. Planungsleistungen, die über die
Wirtschaftspläne hinausgehen,

5. die Einwerbung von Beschäftigungs-
aufträgen Dritter für Personal- und
Maschinenkapazitäten der Waldbesit-
zerin oder des Waldbesitzers oder des
forstlichen Zusammenschlusses,

6. die Nettoentlohnung betrieblicher Ar-
beitskräfte,

7. der Abschluss von Holzverkaufsver-
trägen und die Abwicklung der damit
verbundenen Kassengeschäfte im
Rahmen vertraglicher Vereinbarun-
gen mit der Waldbesitzerin oder dem
Waldbesitzer (Vertragsabschluss so-
wie Rechnungstellung und Kassenwe-
sen einschließlich Abwicklung über
automatisierte Verfahren),

8. die Beratung und Vorbereitung von
Verträgen (Liegenschaftstransfer, Ge-
stattungen, Pachten, Arbeits- und
Werkverträge),

9. die Organisation und Durchführung
von betrieblichen Veranstaltungen
und Projekten im Wald im Auftrag der
Waldbesitzerin oder des Waldbesit-
zers oder des forstlichen Zusammen-
schlusses,

10. die Mitwirkung bei Bau und Unterhal-
tung immobiler Einrichtungen,

11. die Geschäftsführung,

12. Aufgaben einer Geschäftsstelle.

§ 5

Kostenbeiträge für die forstbetriebliche
Betreuung

(1) Für die forstbetriebliche Betreuung
nach § 3 ist mit den Waldbesitzerinnen
und Waldbesitzern ein jährlicher Kosten-
beitrag in Höhe von ein Promille eines

von der obersten Forstbehörde festgesetz-
ten und im Staatsanzeiger für das Land
Hessen veröffentlichten Eckwerts je ha
Forstbetriebsfläche zu vereinbaren. Da-
von abweichend ist für Betriebe ab 5 ha
bis 50 ha Forstbetriebsfläche eine Pau-
schale in Höhe von 5 vom Hundert des
Eckwerts und für Betriebe ab 1 250 ha in
Höhe von 125 vom Hundert des Eckwerts
zu vereinbaren. Für Betriebe unter 5 ha
Betriebsfläche werden keine Beiträge er-
hoben. 

(2) Mit forstwirtschaftlichen Zusam-
menschlüssen ist eine angemessene Kos-
tenpauschale zu vereinbaren. Dabei sind
Leistungen aufgrund vorhandener ver-
traglicher oder gesetzlicher Betreuungs-
verhältnisse mit einzelnen Mitgliedsbe-
trieben zu berücksichtigen. Darüber hin-
aus sind Kostenvorteile für den Landesbe-
trieb Hessen-Forst, die sich aus der Zu-
sammenarbeit der Waldbesitzerinnen und
Waldbesitzer im Zusammenschluss erge-
ben, in die Berechnung einzubeziehen.

(3) Kostenbeiträge werden zuzüglich
der gesetzlichen Umsatzsteuer in Rech-
nung gestellt.

§ 6

Kostenbeiträge für Sonderleistungen

(1) Den Kostenbeiträgen, die für Son-
derleistungen nach § 4 zu vereinbaren
sind, ist eine Kalkulation zugrunde zu le-
gen, die die tatsächlichen Personal- und
Sachkosten des Landesbetriebs Hessen-
Forst abdeckt. 

(2) Für Vereinbarungen über Sonder-
leistungen mit forstlichen Zusammen-
schlüssen gilt § 5 Abs. 2 entsprechend.

(3) § 5 Abs. 3 gilt entsprechend.

§ 7

Sonderregelungen für
Gemeinschaftswaldungen

(1) Die Ausübung des forsttechnischen
Betriebs nach § 39 Abs. 1 Satz 1 des Hes-
sischen Forstgesetzes in der bis zum 
7. Dezember 2006 geltenden Fassung in
Verbindung mit § 32 Abs. 1 des Hessi-
schen Forstgesetzes in Gemeinschaftswal-
dungen nach § 3 Abs. 2 des Hessischen
Forstgesetzes bleibt unberührt. Hierfür
erhebt der Landesbetrieb Hessen-Forst
gegenüber den Waldbesitzerinnen und
Waldbesitzern einen Kostenbeitrag nach
Maßgabe von § 5 Abs. 1.

(2) Die forstbetriebliche Betreuung von
Gemeinschaftswaldungen umfasst über
die Leistungen des § 3 Nr. 1 hinaus auch
die Aufstellung der mittelfristigen Be-
triebspläne. Hierfür wird nach § 5 Abs. 1
ein gesonderter Eckwert festgesetzt.

(3) § 5 Abs. 1 Satz 2 gilt mit der Maß-
gabe, dass die Gesamtforstbetriebsfläche
zugrunde zu legen ist.
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Wiesbaden, den 1. Juni 2007

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  f ü r  U m w e l t ,
l ä n d l i c h e n  R a u m  u n d  Ve r b r a u c h e r s c h u t z

D i e t z e l

§ 8

Aufhebung bisherigen Rechts

Die Verordnung über die Leistungen
des Landesbetriebes Hessen-Forst im Pri-
vatwald und die zu entrichtenden Kos-
tensätze vom 29. Oktober 2001 (GVBl. I 
S. 458)1) wird aufgehoben.

§ 9

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft. Sie tritt mit Ab-
lauf des 31. Dezember 2012 außer Kraft. 

1) Hebt auf GVBl. II 86-32
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Aufgrund des § 10 Abs. 4 des Hessi-
schen Ausführungsgesetzes zum Zwölften
Buch Sozialgesetzbuch vom 20. Dezem-
ber 2004 (GVBl. I S. 488), geändert durch
Gesetz vom 14. Dezember 2006 (GVBl. I
S. 666), wird im Einvernehmen mit dem
Ministerium der Finanzen verordnet:

§ 1

Ausgleich für die Mehrausgaben 
der Grundsicherung im Alter und bei 

Erwerbsminderung

(1) Die dem Land nach § 34 Abs. 2 des
Wohngeldgesetzes in der Fassung vom 
7. Juli 2005 (BGBl. I S. 2030, 2797), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 5. Dezember
2006 (BGBl. I S. 2748), zufließenden Bun-
desmittel werden an die Landkreise, die
kreisfreien Städte und den Landeswohl-
fahrtsverband Hessen als zuständige Stel-
len für die Grundsicherung im Alter und
bei Erwerbsminderung weitergeleitet.

(2) Der Landeswohlfahrtsverband Hes-
sen erhält vorab fünf vom Hundert dieser
Mittel.

(3) Die nach Abzug des Anteils des
Landeswohlfahrtsverbandes Hessen ver-
bleibenden Mittel werden jährlich zwi-
schen den Gruppen der Landkreise und
kreisfreien Städte nach dem Anteil der je-
weiligen Gruppe an der Gesamtsumme
des Aufwands für die  Grundsicherung im
Alter und bei Erwerbsminderung des Vor-
vorjahres aufgeteilt.

(4) Innerhalb der jeweiligen Gruppe
nach Abs. 3 werden die Mittel nach den
Anteilen an der Zahl der Empfängerinnen
und Empfänger von Leistungen der
Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung – gewichtet jeweils nach
dem örtlichen Mietniveau – zugewiesen.
Für die Gewichtung ist die für das Gebiet
der Leistungsempfängerin oder des Leis-
tungsempfängers geltende Mietenstufe
nach der Anlage zu § 1 Abs. 4 der Wohn-
geldverordnung in der Fassung vom 
19. Oktober 2001 (BGBl. I S. 2723), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 24. Dezember
2003 (BGBl. I S. 2954), in der Weise zu-
grunde zu legen, dass ab der Mieten-
stufe 2 die nach Satz 1 maßgebende Zahl
der Leistungsempfängerinnen und Leis-
tungsempfänger je Stufe um zehn vom
Hundert erhöht wird. Leistungsempfän-
gerinnen und Leistungsempfänger nach
Satz 1, für deren Gebiet unterschiedliche
Mietenstufen gelten, werden mit einem
gemischten Erhöhungsfaktor berücksich-
tigt, der sich aus dem Anteil der Bevölke-
rung je Mietenstufe an der Gesamtbevöl-
kerung errechnet.

§ 2

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Wirkung
vom 1. Januar 2007 in Kraft. Sie tritt mit
Ablauf des 31. Dezember 2011 außer
Kraft.

Verordnung
zur Neuverteilung der Mittel der Grundsicherung nach dem Vierten Kapitel des

Zwölften Buches Sozialgesetzbuch*)

Vom 1. Juni 2007

*) GVBl. II 34-61

Wiesbaden, den 1. Juni 2007

D i e  H e s s i s c h e  S o z i a l m i n i s t e r i n

L a u t e n s c h l ä g e r
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Berichtigung

Betr.: Verordnung zur Übertragung der Er-
mächtigung nach § 5 Abs. 1 Nr. 11
Satz 9 des Finanzverwaltungsgeset-
zes zur Einrichtung von Landesfami-
lienkassen in Hessen vom 11. De-
zember 2006 (GVBl. I S. 677)

Im Unterschriftsdatum muss es statt „11. No-
vember 2006“ „11. Dezember 2006“ heißen.
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GESETZ- UND
VERORDNUNGSBLATT
FÜR DAS LAND HESSEN
TEIL II

Sammlung des bereinigten Hessischen Landesrechts

cDas Gesetz- und Verordnungsblatt 
für das Land Hessen Teil II ist wieder 
lieferbar.

Die Loseblattsammlung des bereinigten Hessi-
schen Landesrechts ist in sechs Ordnern mit
über 5000 Seiten erhältlich.
Herausgeber ist das Hessische Ministerium der
Justiz.
Es enthält alle gültigen Rechtsvorschriften des
Landes Hessen.
Eine „Gliederung“, das „Stichwortverzeichnis
sowie das „Verzeichnis der geltenden landes-
rechtlichen Vorschriften nach Sachgebieten ge-
ordnet“, in dem auch außer Kraft getretene Vor-
schriften aufgeführt sind, erleichtern die Hand-
habung des nach sachlichen Gesichtspunkten
aufgebauten Werkes sehr. 
Mehrmals im Jahr erscheinen Ergänzungsliefe-
rungen im Abonnement.

SDas Gesetz- und Verordnungsblatt für
das Land Hessen Teil II ist auch digital
auf CD-ROM lieferbar.

Die CD des bereinigten Hessischen Landes-
rechts enthält alle Seiten der Loseblattsamm-
lung.
Es enthält alle gültigen Rechtsvorschriften des
Landes Hessen.
Eine „Gliederung“, das „Stichwortverzeichnis
sowie das „Verzeichnis der geltenden landes-
rechtlichen Vorschriften nach Sachgebieten 
geordnet“, in dem auch außer Kraft getretene
Vorschriften aufgeführt sind, erleichtern die
Handhabung des nach sachlichen Gesichts-
punkten aufgebauten Werkes sehr. 
Eine integrierte Suchfunktion sowie ein 
verlinktes Inhaltsverzeichnis ermöglichen
Ihnen den schnellen Zugriff auf benötigte 
Informationen.
Mehrmals im Jahr erscheinen Updates 
im Abonnement.


